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Haselmaus 

Beim Aufnagen der Nüsse hinterlassen Haselmäuse charakteristische, unverwechsel
bare Nagespuren, an Hand derer ein Vorkommen eindeutig nachgewiesen werden 
kann. Nach BRIGHT ET AL. (1994) liegt nach einer erfolglosen Kontrolle von drei Probe
flächen (Größe von 10 x 10m) mit jeweils 100 überprüften Schalen die Wahrscheinlich
keit bei 90%, dass die Haselmaus im Habitat nicht vorkommt. In den potenziell für die 
Haselmaus geeigneten Strukturen wurden je Standort nach Möglichkeit mindestens 
100 aufgenagte Nussschalen überprüft. Dort, wo kaum Haselnüsse zu finden waren, 
wurde die Suche nach 20 Minuten abgebrochen. Dieses Vorgehen orientiert sich an 
der Methode, die bei BRIGHT ET AL. ( 1994) erläutert wird. 

Als ergänzende Nachweismethode wurden für den direkten Nachweis der Haselmaus 
zusätzlich 150 Niströhren am Waldrand, im Wald und an den gehölzgesäumten Grä
ben ausgebracht. Diese Bereiche weisen eine günstige Lebensraumausstattung für ei
ne Besiedlung durch Haselmäuse auf (gut ausgeprägte Strauchschicht mit Haselnuss
sträuchern, Brombeeren niederwüchsige Waldabschnitte, die Nahrung, Deckung und 
geeignete Nistmöglichkeiten bieten). Die Installation von Niströhren geht auf eine Me
thode von BRIGHT ET AL. (2006) zurück und hat sich in der Praxis vielfach bewährt. Im 
Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurden die im April 2012 angebrachten Nist
röhren regelmäßig bis Ende September 2012 hinsichtlich einer Besiedlung kontrolliert. 

Im Folgenden sind die Angaben zu den durchgeführten Erfassungen dargestellt. 

Tabelle 11: Erfassungstermine Haselmäuse; Bearbeitung: Dr. H. Turni, Dr. M. Stauss, K. 
Wallmeyer, J. Blank 

Datum Erfassung Uhrzeit 

14.03.2012 Übersichtsbegehung, Ermittlung Quartierpotenzial, Scha- 09:00 - 17:00 Uhr 
lensuche 

27.03.2012 Übersichtsbegehung, Ermittlung Quartierpotenzial, Scha- 09:00 - 17:00 Uhr 
lensuche 

03.04.2012 Installation Haselmaus-Tubes 1 09:00 - 17:00 Uhr 

18.04.2012 Installation Haselmaus-Tubes 2 09:00 - 17:00 Uhr 

19.05.2012 1 . Kontrolle Haselmaus-Tubes 09:00 - 17:00 Uhr 

26.06.2012 2. Kontrolle Haselmaus-Tubes 09:00 - 17:00 Uhr 

16.07.2012 3. Kontrolle Haselmaus-Tubes 09:00 - 17:00 Uhr 

03.08.2012 4. Kontrolle Haselmaus-Tubes 09:00 - 17:00 Uhr 

28.09.2012 5. Kontrolle Haselmaus-Tubes, Abbau 09:00 - 17:00 Uhr 
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Reptilien 

Zur Aufnahme der Reptilien wurden flächig alle als Sonnenplätze geeigneten Struktu
ren (Böschungen, Obstwiesen, Ruderal- und Sukzessionsflächen usw.) gezielt kontrol
liert sowie regelmäßig Holzreste und größere Steine gewendet. Die Begehungen er
folgten tagsüber bei geeigneter Witterung zwischen Anfang April und Mitte September 
2012. 

Zusätzlich wurden Bleche und Bretter als künstliche Versteckmöglichkeiten exponiert 
und in regelmäßigen Abständen kontrolliert. 

Die Angaben zu den durchgeführten Erfassungen sind der folgenden Tabelle zu ent
nehmen: 

Tabelle 12: Reptilienerfassung; Bearbeitung: Dr. G. Kubach, W. Krönneck, F. Back 

Datum Erfassung Tages-/Uhrzeit Witterung 

09.03.2012 Raumanalyse, Suche nach Vormittag bis später meist sonnig, 5-10°C, 
potenziellen Habitaten Nachmittag (10-17 Uhr) trocken 

10.03.2012 Raumanalyse, Suche nach Vormittag bis später wolkig, 10°C, trocken 
potenziellen Habitaten Nachmittag (11-17 Uhr) 

11.03.2012 Raumanalyse, Suche nach Vormittag (10-13 Uhr) stark bewölkt, 5-10°C, 
potenziellen Habitaten leichter Regen 

11.04.2012 Geländebegehung an ge- Vormittag (8-12 Uhr) bedeckt, 8°C, trocken 
eigneten Standorten 

Geländebegehung, Ausbrin- Vormittag bis später leicht bewölkt, 15-20°C, 
27.04.2012 gen von Attraktoren an aus- Nachmittag (9-18 Uhr) trocken 

gewählten Standorten 

20.05.2012 Geländebegehung und Kon- Nachmittag ( 14-17 Uhr) z.T. bewölkt, 20°C, 
trolle der Attraktoren trocken 

24.05.2012 Geländebegehung und Kon- Vormittag (8-11 Uhr) leicht bewölkt, sonnig, 
trolle der Attraktoren 20°c, trocken 

Geländebegehung entlang früher Vormittag bis leicht bewölkt, 15-20°C, 
25.05.2012 Bahntrasse Dürrlewang - Nachmittag (7-14 Uhr) trocken 

Oberaichen 

26.05.2012 Geländebegehung und Kon- später Nachmittag ( 16- leicht bewölkt, 20°c, 
trolle der Attraktoren 19 Uhr) trocken 

28.05.2012 Geländebegehung und Kon- Vormittag (8-12 Uhr) leicht bewölkt, 15-20°C, 
trolle der Attraktoren trocken 

14.06.2012 Geländebegehung und Kon- Nachmittag (15-18 Uhr) leicht bewölkt, 10-15°C, 
trolle der Attraktoren trocken 

18.06.2012 Geländebegehung und Kon- Vormittag und Nachmit- z.T. bewölkt, 15-20°C, 
trolle der Attraktoren tag (9-11,17-19 Uhr) trocken 

Geländebegehung und Kon- Vormittag (8-11 Uhr) sonnig, später leicht 
26.06.2012 trolle der Attraktoren bewölkt, 15-20°C, tro-

cken 

29.06.2012 Geländebegehung und Kon- später Nachmittag (16- sonnig bis wolkig, 25-
trolle der Attraktoren 20 Uhr) 30°C, zeitweise Regen 
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Geländebegehung und Kon- später Nachmittag (17- sonnig, heiß, gewittrig, 
30.06.2012 trolle der Attraktoren 19 Uhr) >30°C, später Starkre-

gen 

Geländebegehung und Kon- Vormittag sowie später sonnig, 25-30°C, tro-
17.08.2012 trolle der Attraktoren Nachmittag (8-10, 17-19 cken 

Uhr) 

27.08.2012 Geländebegehung und Kon- Vormittag bis Nachmit- sonnig, 20-25°C, tro-
trolle der Attraktoren tag (8-15 Uhr) cken 

Geländebegehung entlang Vormittag bis Mittag (8- sonnig, 20°C, trocken 
07.09.2012 Bahntrasse Leinfelden - 13 Uhr) 

Echterdingen 

Geländebegehung entlang Vormittag bis Mittag (7- leicht bewölkt, 20-25°C, 
10.09.2012 Bahntrasse Oberaichen - 12 Uhr) trocken 

Leinfelden 

Amphibien 

Zur Aufnahme des Amphibienbestandes wurden Kartierungen der adulten Tiere an po
tenziellen Laichgewässern vorgenommen und geeignete Landlebensräume (Holzsta
pel, Steinriegel u.a.) überprüft. Zusätzlich wurden bei Regenwetter Feldwege und Stra
ßen kontrolliert. Die Begehungen erfolgten von April bis Juli 2012 tagsüber und in den 
Abend- und Nachtstunden, wobei feuchte Witterungsphasen bevorzugt wurden. Der 
Erfassung der Arten dienen vor allem Sichtbeobachtungen, bei den Froschlurchen 
auch das Verhören der spezifischen Lautäußerungen der Männchen am Laichgewäs
ser. Darüber hinaus wurden zur Erfassung von Molchen Kleinfischreusen im Bereich 
größerer Gewässer eingesetzt. 

Im Folgenden finden sich die Angaben zu den Amphibienerfassungen. 

Tabelle 13: Amphibienerfassung; Bearbeitung: Dr. G. Kubach, W. Krönneck 

Datum Erfassung Tages-/U hrzeit Witterung 

Raumanalyse, Suche Nachmittag (13-15 Uhr) wolkig, 5-10°C, teilweise 
08.03.2012 nach potenziellen Laich- leichter Regen 

gewässern/Habitaten 

Raumanalyse, Suche Vormittag bis später meist sonnig, 5-10°C, 
09.03.2012 nach potenziellen Laich- Nachmittag (10-17 Uhr) trocken 

gewässern/Habitaten 

Raumanalyse, Suche Vormittag bis später wolkig, 10°c, trocken 
10.03.2012 nach potenziellen Laich- Nachmittag (11-17 Uhr) 

gewässern/Habitaten 

Raumanalyse, Suche Vormittag (10-13 Uhr) stark bewölkt, 5-10°C, 
11.03.2012 nach potenziellen Laich- leichter Regen 

gewässern/Habitaten 

22.03.2012 Überprüfung Laichge- Mittag bis Nachmittag sonnig, 10-15°C, nieder-
wässer (12-18 Uhr) schlagsfrei 

23.03.2012 Überprüfung Laichge- Vormittag bis Abend (9- sonnig, windig, 15°C, 
wässer 21 Uhr) kein Niederschlag 
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11.04.2012 

02.05.2012 

16.05.2012 

18.05.2012 

20.05.2012 

22.05.2012 

24.05.2012 

26.05.2012 

28.05.2012 

19.06.2012 

29.06.2012 

30.06.2012 

Insekten 

Tagfalter 

Überprüfung Laichge-
wässer; Verhören rufen-
der Männchen 

Überprüfung Laichge-
wässer; Verhören 

an größeren Laichge-
wässern Reusen instal-
lieren 

Kontrolle Reusen; Über-
prüfung Laichgewässer 

Kontrolle Reusen 

Kontrolle Reusen; Über-
prüfung Laichgewässer, 
Verhören 

Kontrolle Reusen 

Kontrolle Reusen; Über-
prüfung Laichgewässer 

Kontrolle Reusen 

Überprüfung Laichge-
wässer; Verhören 

Überprüfung Laichge-
wässer; Verhören 

Überprüfung Laichge-
wässer; Verhören 
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Vormittag bis später stark bewölkt, windig, 
Abend (8-14,18-23 Uhr) 15°C, später Regen 

später Abend (19-23 Uhr) leicht bewölkt, 10-15°C, 
trocken 

Vormittag (8-12 Uhr) stark bewölkt, windig, 10-
15°C, Regen 

Vormittag (8-12 Uhr) bewölkt, windig, 10-15°C, 
zeitweise Regen 

Nachmittag (14-17 Uhr) bedeckt, 20°C, trocken 

Vormittag bis früher bewölkt, 20°C, zeitweise 
Nachmittag, Abend (10- Regen 
14,20-21 Uhr) 

Vormittag (8-11 Uhr) leicht bewölkt, sonnig, 
20°C, trocken 

Mittag bis Nachmittag leicht bewölkt, sonnig, 
(12-16 Uhr) 20°c, trocken 

Vormittag (8-12 Uhr) leicht bewölkt, 15-20°C, 
trocken 

später Abend (19-23 Uhr) sonnig bis wolkig, 25-
30°C, trocken 

später Abend (19-23 Uhr) sonnig bis wolkig, 30°C, 
zeitweise Regen 

Abend (19-22 Uhr) sonnig, gewittrig, >30°C, 
später Starkregen 

Das Untersuchungsgebiet wird in der Zeit von April bis September in Anlehnung an die 
methodische Vorgehensweise von HERMANN (1992) begangen, wobei die Falter durch 
Sichtbeobachtung und Fang der Imagines erfasst werden. Die Bestimmung erfolgte 
dabei direkt im Gelände. Die Begehungen erfolgten bei für den Falterflug geeigneter, 
warmer und sonniger Witterung. Mit der vorgestellten Methode kann der Gesamtarten
bestand nur näherungsweise erfasst werden. Arten mit geringer Individuen- bzw. Sied
lungsdichte sowie versteckt lebende Arten können sich durchaus der Beobachtung 
entziehen. 

Zusätzlich werden die Nahrungspflanzen der Raupen am Ende der Flugzeiten auf das 
Vorhandensein von Präimaginalstadien (Eier, Raupen) abgesucht. 
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Nachtkerzenschwärmer 

Zum Nachweis des Nachtkerzenschwärmers ist die zuverlässigste Methode eine ge
zielte Suche nach den Raupen und ihren Spuren (charakteristische Fraßspuren, Kot
ballen). Über diese Methode kann gleichzeitig ein eindeutiger Flächenbezug hergestellt 
werden, den eine Suche nach Imagines nicht zulässt (z.B. RENNWALD 2005, EBERT 
1994). Das Auftreten der Raupenstadien kann von Jahr zu Jahr stark variieren, so dass 
für die Auswahl des optimalen Erfassungszeitraums eine Orientierung an den Fund
meldungen im Internetforum Science4you4 stattfand. 

Das Untersuchungsgebiet wurde im Juli 2012 in der Hauptaktivitätszeit der Raupen 
während der Abenddämmerung begangen. Es wurden dabei die Hauptnahrungspflan
zen der Raupen (Weidenröschen-Arten (Epilobium spec.), Nachtkerze (Oenothera bi

ennis agg.)) gezielt auf Vorkommen von Subimarginalstadien sowie Fraßspuren und 
Kotballen hin abgesucht. 

Tabelle 14: Erfassungstermine Falter; Bearbeitung: Dr. H. Turni 

Datum Uhrzeit Witterung 

29.04.2012 10:00 - 16:00 Uhr 24°C, kein Niederschlag 

19.05.2012 10:00 - 16:00 Uhr 24°C, kein Niederschlag 

26.06.2012 10:00 - 16:00 Uhr 23°C, kein Niederschlag 

16.07.2012 10:00 - 16:00 Uhr 20°C, kein Niederschlag 

02.08.2012 10:00 - 16:00 Uhr 25°C, kein Niederschlag 

14.09.2012 10:00 - 16:00 Uhr 21 °C, kein Niederschlag 

Eremit 

( 

Im Dezember 2011 sowie im März/April 2012 wurden flächenhafte Begehungen durch- ( 
geführt, um Potenzialbäume mit Höhlungen zu erfassen, die für Totholzkäferarten be
siedlungsgeeignet sind. Bis Juli 2012 wurden die erfassten und grundsätzlich besied
lungsgeeigneten Höhlenbäume beprobt, wobei eine detaillierte Beprobung von Klein
höhlen in schwachdimensionierten Bäumen unterblieb, da hier eine Besiedlung durch 
den Eremiten ausgeschlossen werden kann, wenn in Großhöhlen des näheren Unter
suchungsgebietes ansonsten kein Nachweis erbracht wurde. 

Die Erfassung von potenziell besiedlungsgeeigneten Höhlen erfolgte vom Boden aus, 
unter Zuhilfenahme optischer Instrumente (Fernglas 1 Ox50 und Spektiv). Zur eigentli
chen Beprobung der Mulmhöhlen wurden die Bäume mit Seilklettertechnik erstiegen 
und der obere Mulmhorizont mit einem eigens hierfür konstruierten Mulmsauger kurz-

4 http://www.science4you.org/platform/monitoring/statistics/currenVindex.do 
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zeitig abgesaugt, vor Ort auf charakteristische Spuren der Anwesenheit mulmhöhlen
besiedelnder Käferarten hin untersucht (i. d. R. Kotpillen, Bruchstücke von Käfern oder 
ihrer Puppenwiegen) und das Sauggut anschließend wieder in die Höhlung zurück
gegeben. 

Tabelle 15: Erfassungstermine Totholzkäfer; Bearbeitung: C. Wurst 

Datum 

01.12.2011 

02.12.2011 

03.12.2011 

16.03.2012 

28.04.2012 

30.04.2012 

10.05.2012 

16.06.2012 

21.07.2012 

23.07.2012 

Pflanzen 

Dicke Trespe 

Erfassungsdauer (h) 

6 

10 

10 

6 

8 

8 

4 

4 

4 

4 

Die Blütezeit der Dicken Trespe liegt im Zeitraum zwischen Juni und Juli. Damit wird 
die Art erst kurz vor der Getreideernte auffällig und bestimmbar, wenn die Rispen das 
Getreide überragen. Die Fruchtreife erfolgt etwa gleichzeitig mit der des angebauten 
Getreides, d. h. etwa ab Ende Juli. Zur Erfassung der Dicken Trespe wurden alle po
tenziell für die Art geeigneten Bereiche des Offenlandes im Juni 2012 begangen und 
hinsichtlich eines Vorkommens der Art untersucht. 

Frauenschuh 

Zur Erfassung des Frauenschuhs wurden alle für die Art potenziell geeigneten Standor
te während der Blütezeit (Mitte Mai bis Mitte Juni) begangen und hinsichtlich eines 
Vorkommens untersucht. Der Frauenschuh blüht Mitte Mai bis Mitte Juni. Die Frucht
kapseln entlassen erst ab Anfang Oktober die staubfeinen Samen, mit sichtbarem 
Fruchtansatz ist nicht vor Anfang August zu rechnen. 
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ARTENLISTEN ARTENSCHUTZRECHTLICH RELEVANTER ARTEN 

Tabelle 16: Im Untersuchungsgebiet nachgewiesene Vogelarten 

Artname Kürzel Status Gilde Rote Liste 

8.-W. BRD 

Amsel A B zw 

Bachstelze Ba B h/n 

Ballm13ie13eF* � g J V 

Blässhuhn* Br B m;,zw V 

Blaumeise Bm B h 

Braunkehlchen* Bk D 1 3 

Buchfink B B zw 

Buntspecht Bs B h 

Dornorasmücke Dg B zw V 

Eichelhäher Ei B zw 

Elster E B zw 

Feldlerche* FI B 3 3 

Feldsperling Fe B h V V 

Fitis F B b V 

Gartenbaumläufer Gb B h/n 

Gartenorasmücke Gg B zw 

Gartenrotschwanz Gr B h V 

Gebirqstelze* Ge B 

� Giffi g 2W V 
Girlitz Gi B zw V 

Goldammer G B b(zw) V 

Graureiher* Grr N 

Grauschnäpper Gs B h/n V 

Grauspecht* Gsp B V 2 

Grünfink Gf B zw 

Grünspecht* Gü B 

Hänfling Hä B zw V V 

1=la1cJl3eAmeise Hm g R 

Hausrotschwanz Hr B h/n; g 

Haussperlinq H B g V V 

Heckenbraunelle He B zw 

Kernbeißer Kb B zw 

Kiebitz* Ki D 2 2 

Klappergrasmücke Kg B zw V 

Kleiber KI B h 

Kleinspecht Ks B h V V 

Kohlmeise K B h 

··� * M6 g V 
Mäusebussard* Mb B 

Mehlschwalbe* M N 3 V 

Mistelernssel MG g 2W 

Mittelspecht* Msp B V 

Mönchsqrasmücke Mg B zw 

Neuntöter* Nt B V 

Rabenkrähe Ak B zw 

Rauchschwalbe* Rs B/N 3 V 

Rebhuhn* Re B 2 2 

Rinoeltaube Rt B zw 

Rohrammer Ro B r/s, b V 

Rotkehlchen R B h/n, b 

Rotmilan* Rm N 

Schafstelze* St B 

Schwanzmeise Sm B zw 

VSR BNatSchG Trend 

b 0 
b 0 
9 -2 
b -1 

b 0 
z b 2 

b 0 
b 0 
b -1 

b 0 
b 0 
b -2 

b -1 

b -1 

b 0 
b 0 
b -1 

b 0 
9 -4 

b -1 

b -1 

b +2 

b -1 

1 s -1 

b 0 
s 0 
b -1 

9 G 

b 0 
b -1 

b 0 
b 0 

z s -2 

b -1 

b 0 
b -1 

b 0 
9 -4 

s 0 
b -2 

9 G 

1 s 0 
b +1 

1 b -1 

b 0 
b -2 

b -2 

b +1 

b -1 

b 0 
1 s +1 

z b 0 
b +1 
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Artname 

Schwarzmilan* 
C, . 

Singdrossel 
Sommerqoldhähnchen 
Star 
Steinkauz* 
Steinschmätzer* 
Stieglitz 
Stockente 
Straßentaube 
Sumpfmeise 
Sumpfrohrsänger 
+aAA8AR'l8i68 
Teichhuhn* 
Teichrohrsänaer* 
Türkentaube 
Turmfalke* 
Wacholderdrossel 
Wachtel* 
Waldbaumläufer 
Waldkauz* 
Waldohreule* 
Wiesenpieper 
Zaunkönia 
Zilpzalp 

Erläuterungen 
Status: 
B = Brutvogel 
Bv = Brutverdacht 
N = Nahrungsgast 
D = Durchzügler, Überflieger 

Rote Liste: 

Kürzel Status 

Swm B/N 

S6f) ß 
Sd B 
Sg B 
s B 

Stk ßBv 
Sts D 
Sti B 
Sto B 
Stt B 

Sum B 
Su B 
+ffi ß 
Tr B 
T B 
Tl B 
Tf B 

Wd B 
Wa D 
Wb B 
Wz B 
Wo B 
w D 
z B 
Zi B 

B.-W. = Baden-Württemberg; BRD= Deutschland 
(HöLZINGER et al. 2007; BFN 2009) 
1 = vom Erlöschen bedroht 
2 = stark gefährdet 
3 = gefährdet 
V = Arten der Vorwarnliste 
BNatSchG: Schutzstatus nach den Bestimmungen 
des Bundesnaturschutzgesetzes 
b = besonders geschützt 
s = streng geschützt 
*: Arten mit hervorgehobener naturschutzfachlicher 
Bedeutung 

217 

Gilde Rote Liste VSR BNatSchG Trend 

8.-W. BRD 

1 s +1 
l 6 0 

zw b 0 
zw b 0 
h V b -1 

V 2 s +2 
1 1 z b -2 

zw b 0 
b, h/n b 0 

g 0 
h b 0 

r/s V b -1 
l=I s 0 

3 V s -2 
r/s b 0 
zw V b -1 

V s -1 
zw V b -1 

z b 0 
h/n b 0 

s 0 
V s -1 

b V b 0 
h/n b 0 

ZW, b b 0 

Gilde: Zugehörigkeit der Arten ohne hervorgehobene 
naturschutzfachliche Bedeutung und der Arten der Vor
warnliste 
b: Bodenbrüter, f: Felsbrüter, g: Gebäudebrüter, h/n: 
Halbhöhlen-/Nischenbrüter, h: Höhlenbrüter, 
r/s: Röhricht-/Staudenbrüter, zw: Zweigbrüter 
VSR: Schutz nach EU-Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 
des Rates 2009/147/EG vom 30. November 2009 über 
die Erhaltung wildlebenden Vogelarten): 
Art. 1 = wildlebende Vogelarten nach Artikel 1 
1 = Arten des Anhang 1 
Z = Zugvogelarten nach Artikel 4 Abs. 2 

Trend: Bestandsentwicklung in B.-W. im Zeitraum 1980-
2004 (HÖLZINGER et al. 2007) 
+2 = Bestandszunahme größer als 50 % 
+1 = Bestandszunahme zwischen 20 und 50 % 

0 = Bestandsveränderung kleiner als 20 % 
-1 = Abnahme zwischen 20 und 50 % 
-2 = Abnahme größer als 50 % 

O = Wiederansiedlung 
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10.4 ARTENBLÄTTER NACH UMWELTLEITFADEN (EBA 2012) 

BetFeffeAe .A,Ft: Blässl:iul=rnA 

1. SGtndz und Gefähfdungsstatus 

Rote Liste Status 8iogeographisshe Region 
D ffH Anhang II/ Art Bundesland: \/ D Atlantische Region � Europäische Vogelart !;leulschland: � Kontinentale Region 

Europäische Union: D Alpine Region 

EFhalhmgszustaRC:l CeutsshlaRC:18;. EFhaltungszustana 8unaeslana
G 

EFhaltungszustana aeF lokalen 
Pepulation

° 

� gbinstig (grbin) D gbinslig (grbin) 
D ungbinsligtunzureichend (geie) � ungbinstig,lunzureicl:lend (geie) siel:le Erl:laltungseusland Bundesland 
D ungbinsliglschlechl (rot) D ungbinsligtschlecRI (rot) (�<gl. l:lierzu EBA (2Q�2) Seite a) 

� /\rt im UG nachgewiesen D Art im UG r.iotenziell möglich: 

Ygl. Kapitel U 

2. 8esGhfeihung def effefdefliGheR VefmeiEluRgsmaßnahmeR, ggf. Eies Risikama 
Ragementse.,. 

EFferderliel:le GEJ;: MaßAal=lmeA: keiAe 
Besel:lmibung: MaßAal=lmeA Nr. im LBP: 

et=feffierliel:le aFtensel:lutzs13ezifisel:le VeFmei 
duAgsmaßnal:lmeA: keine 
Besel:lmibuAg: Maßnahmen Nr. im LBP: 

SeAstige eFfeFdeFliehe VeFgaben zum Risike 
maAagement: keiAe 
Besehmibung: MaßAahmeA Nr. im LBP: 

Es sind keine BeeintFäehtigungen im Sinne des§ 44 (1) BNatSehG zu eFWaFten. 

3. Vefhats,..<efletzungJ:: 

VeFbet § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSohG \'eFletzt: D ja � nein 

VeFbet § 4 4 Abs. 1 �Jr. 2 BNatSohG 11erletzt: D ja � Rein 

Verbet § 44 Abs. 1 �JF. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSohG \'erletzt: D ja � neiA 

Verbet § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 B�JatSohG \'erletzt: D ja D nein 

4. Auswifkung auf den EfhaltungszustandG 

Besohmibung der l',US'NiFkuAgen auf den fühaltungszustaAd: 

EFferderliche MaßAahmeA zur SicheruAg des ErhaltuAgszustaAdes: 

BesehreibuAg: Maßnahmen Nr. im LBP: 

Qie GewähruAQ fühFt uAter Beri:ioksiohtiQUAQ der ebeA au!§efül:lFten Maßnal:lmen zu felQen 
den AuswiFkUAQeA auf den ErhaltunQszustaAd: 

D bler fühaltuAgszustaAd der Pe13ulatieAeA der AFt ist gi:iAstig. eine AusAal=lme fül:lFt zu 
keiAer Versol:lleeRteruAg. 

D bleF ErhaltuAgszustaAd der Pe13ulatienen der AFt iA ihFem Aati:irlioheA Verbreitungsgebiet 
·-· 111"'\l"'II ··· - -'"=- n·- ,.... ... _:i ·-- -=--- /\ · - - - 1---i- .f,'' l-. -L  • _ _. __ 1.-. ..,, 1 -.: ..... -.- .,-:.L--- \ I '-1 .L.. ·- - ·,:,-· - . -·- - -··,:, ·- ·--· ·- ..... .... 1- ... ,- - - - --
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terung des Erhaltungszustandes der Populationen der Art lliJQ keiner Behinderung der 
Vl/iederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. 

D Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist 
ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu einer Verbesserung des Erhal 
tungszustandes der Populationen lliJQ keiner Behinderung der Wiederherstellung eines 
günstigen Erhaltungszustandes. 

D Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand 
der Populationen der Art. 
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Betroffene Art: FeldlercheA 

1 .  Schutz- und Gefährdungsstatus 

Rote Liste Status Biogeographische Region 
D FFH-Anhang IV-Art Bundesland: 3 D Atlantische Region 
� Europäische Vogelart Deutschland: 3 � Kontinentale Region 

Europäische Union: D Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutschland6 Erhaltungszustand Bundeslande Erhaltungszustand der lokalen 

D günstig (grün) D günstig (grün) 
Population° 

D ungünstig/unzureichend (gelb) D ungünstig/unzureichend (gelb) siehe Erhaltungszustand Bundesland 
� ungünstig/schlecht (rot) � ungünstig/schlecht (rot) (vgl. hierzu EBA (2012) Seite 5) 

� Art im UG nachgewiesen D Art im UG potenziell möglich: 

vgl. Kapitel 4.1 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risikoma-
nagementsE : 

( 
Erforderliche FCS-Maßnahmen: Maßnahmen- Maßnahmen- Nr. im LBP: 
Nr. in saP: � CEF6 
Beschreibung : Schaffung von Ersatzhabitaten 
in Form von Buntbrachen. 

Erforderliche artenschutzspezifische Vermei-
dungsmaßnahmen: Maßnahmen- Nr. im LBP: 
Maßnahmen-Nr. in saP: V1, V5 
Beschreibung: 
Bauzeitenbeschränkung für die Baufeldfreima-
chung und den Rückbau der L 1204. 

Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risiko-
management: Maßnahmen- Nr. im LBP: 
Beschreibung : ökologische Baubegleitung und 
Monitoring 

es Ffll::lss ElaveA al::ISQeQaAQeA weFEleA, Elass es Ell::IFGR Elie 6JFflset2l::IAQ EleF PlaAl::IAQ 2bl eiAeF eF 
l:lesliGReA SteFblAQ EleF lekaleA i;;elElleFGReApepbllatieA k9FflFfleA WiFEl. [;:)aFQseF RiAablS Es ist zu 
prognostizieren, dass bei der Umsetzung der Planung die ökologische Funktion der Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten durch die Realisierung von Maßnahmen im räumlichen Zusammenhang ( 
AiGl:lt FfleRF weiterhin erfüllt werden kann. 

3. VerbotsverletzungF 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt: D ja � nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt: � ja � nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja � nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja D nein 

4. Auswirkungen auf den ErhaltungszustandG 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 
gl::IFGR Elie AAla9e veA eFsat21:lasitateA kaAA eiAe weiteFe VeFssl:llesl:lteFl::IAQ Eies eFl:laltl::IAQS2bl 
staAEles ablsQesGl:llesseA weFEleA (vQI. Kapitel 7.3.2). 

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes: 
Maßnahmen- Nr. in saP: � 
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Beschreibung: 
Schaffung von Ersatzhabitaton in Form von 
Buntbrachen. 

221 

Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgen
den Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu 
keiner Verschlechterung. 

� Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet 
ist ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlech
terung des Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der 
Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. 

D Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist 
ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu einer Verbesserung des Erhal
tungszustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines 
günstigen Erhaltungszustandes. 

D Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand 
der Populationen der Art. 
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Betroffene Art: GebirgsstelzeA 

1 .  Schutz- und Gefährdungsstatus 

Rote Liste Status Biogeographische Region 
D FFH-Anhang IV-Art Bundesland: - D Atlantische Region � Europäische Vogelart Deutschland: - � Kontinentale Region 

Europäische Union: D Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutschland8: Erhaltungszustand Bundeslande Erhaltungszustand der lokalen 

� günstig (grün) � günstig (grün) 
Population° 

D ungünstig/unzureichend (gelb) D ungünstig/unzureichend (gelb) siehe Erhaltungszustand Bundesland 
D ungünstig/schlecht (rot) D ungünstig/schlecht (rot) (vgl. hierzu EBA (2012) Seite 5) 

� Art im UG nachgewiesen D Art im UG potenziell möglich: 

vgl. Kapitel 4.1 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risikoma-
nagementsE : 

Erforderliche CEF-Maßnahmen: keine Maßnahmen- Nr. im LBP: 
Beschreibung: -

Erforderliche artenschutzspezifische Vermei- Maßnahmen- Nr. im LBP: 
dungsmaßnahmen: keine 
Beschreibung: 

Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risiko-
management: keine Maßnahmen- Nr. im LBP: 
Beschreibung: -

Es sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 (1) BNatSchG zu erwarten. 

3. VerbotsverletzungF 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt: D ja � nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt: D ja � nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja � nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja D nein \ 
4. Auswirkung auf den ErhaltungszustandG 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes: 

Beschreibung: - Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgen-
den Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu 
keiner Verschlechterung. 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet 
ist ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlech-
terung des Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der 
Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. 

D Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist 
ungünstiq. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu einer Verbesserung des Erhal-
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tungszustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines 
günstigen Erhaltungszustandes. 

D Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand 
der Populationen der Art. 
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Betroffene Art: GrauspechtA 

1 .  Schutz- und Gefährdungsstatus 

Rote Liste Status Biogeographische Region 
D FFH-Anhang IV-Art Bundesland: V D Atlantische Region l2?l Europäische Vogelart Deutschland: 2 l2?l Kontinentale Region 

Europäische Union: D Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutschland6 : Erhaltungszustand Bundeslande Erhaltungszustand der lokalen 

D günstig (grün) D günstig (grün) 
Population° 

D ungünstig/unzureichend (gelb) l2?l ungünstig/unzureichend (gelb) siehe Erhaltungszustand Bundesland 
l2?l ungünstig/schlecht (rot) D ungünstig/schlecht (rot) (vgl. hierzu EBA (2012) Seite 5) 

l2?l Art im UG nachgewiesen D Art im UG potenziell möglich: 

vgl. Kapitel 4.1 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risikoma-
nagementsE : 

( 
Erforderliche CEF-Maßnahmen: keine Maßnahmen- Nr. im LBP: 
Beschreibung: -

Erforderliche artenschutzspezifische Vermei- Maßnahmen- Nr. im LBP: 
dungsmaßnahmen: 
Maßnahmen- Nr. in saP: V4 
Beschreibung: Bauzoitonbeschränk�mg für die Maßnahmen- Nr. im LBP: Baufoldfroimachung 

Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risiko-
management: keine 
Beschreibung: 

Unter Berücksichtigung der Maßnahmen Es sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 (1) 
BNatSchG zu erwarten. 

3. VerbotsverletzungF 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt: D ja rgJ nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt: D ja rgJ nein 
( 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja rgJ nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja D nein 

4. Auswirkung auf den ErhaltungszustandG 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes: 

Beschreibung: - Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgen-
den Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu 
keiner Verschlechterung. 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet 
ist ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlech-
terung des Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der 
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Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. 

D Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist 
ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu einer Verbesserung des Erhal
tungszustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines 
günstigen Erhaltungszustandes. 

D Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand 
der Populationen der Art. 
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Betroffene Art: GrünspechtA 

1 .  Schutz- und Gefährdungsstatus 

Rote Liste Status Biogeographische Region 
D FFH-Anhang IV-Art Bundesland: - D Atlantische Region 
� Europäische Vogelart Deutschland: - � Kontinentale Region 

Europäische Union: D Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutschland8: Erhaltungszustand Bundeslande Erhaltungszustand der lokalen 

� günstig (grün) � günstig (grün) 
Population° 

D ungünstig/unzureichend (gelb) D ungünstig/unzureichend (gelb) siehe Erhaltungszustand Bundesland 
D ungünstig/schlecht (rot) D ungünstig/schlecht (rot) (vgl. hierzu EBA (2012) Seite 5) 

� Art im UG nachgewiesen D Art im UG potenziell möglich: 

vgl. Kapitel 4.1 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risikoma-
nagementsE : 

( 
Erforderliche CEF-Maßnahmen: keine Maßnahmen- Nr. im LBP: 
Beschreibung: -

Erforderliche artenschutzspezifische Vermei- Maßnahmen- Nr. im LBP: 
dungsmaßnahmen: 
Maßnahmen- Nr. in saP: V4 
BeS6RF0i91::1Ag: Ba1::1i!:eiteA9066RFäAkl::IAQ fi:iF sie 
Ba1::1felefreimasl=l�.mg Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risiko-
management: keine 
Beschreibung: -

UAteF BeFüsksisl=ltig1::1Ag Eier MaßAal=lmeA Es sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 (1) 
BNatSchG zu erwarten. 

3. Verbotsverletzungr 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt: D ja � nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt: D ja � nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja � nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja D nein 

4. Auswirkung auf den ErhaltungszustandG 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes: 

Beschreibung: - Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgen-
den Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu 
keiner Verschlechterung. 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet 
ist ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlech-
terung des Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der 
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Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. 

D Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist 
ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu einer Verbesserung des Erhal
tungszustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines 
günstigen Erhaltungszustandes. 

D Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand 
der Populationen der Art. 
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BetFeffeRe AFt: Ma1::1ersegler!' 

1. SGl:rnR 1a1nd Gefäl=IFd1a1ngsstat1a1s 

Rote biste Stah1s 8iogeographisGhe Region 
D fflc-4 Anhang IV Art Bundesland: \/ D Allantisshe Region 
181 EuFOßäisshe Vogelart !;)eutsshland: 181 Konlinentale Region 

EuFOßäisshe Union: D Alßine Region 

erhaltungs2:ustand DeutsGhland8;. erhaltungs;i:ustand 8undeslandG erhaltungs2:ustaRd der lokaleR 
PopulatioR0 

181 gQnstig (gFQn) D gQnstig (gFQn) 
D ungQnstig,lunzuFeisllend (geie) 181 ungQnstig,lunzuFeishend (geie) sielle EFl1altungszustand Bundesland 
D ungQnstig,lssl11es11t (FOt) D ungQnstig,lssl11esl1t (Fot) (•191. 11ieFZU EBA (::!Q�:1) Seite a) 

181 Art im UG nasllgewiesen D Art im UG ßOtenziell möglisl1: 

1191. Kaßitel 4.� 

�- 8esGl:IFeil:nrng deF eFfeFdeFliGl:len VeFmeid1a1ngsmaßnal:lmen, ggf. des Risikema 
nagements'\ ( 

eF:ferElerlisRe Gei;: MaßRaRFfleR: keiRe MaßRaRFfleR Nr. iFR bBP: 
BessFtreibuRg: 

eF:feFEleFlisRe aFteRssFtutzspezifissFte VerFRei MaßRaRFfleR NF. iFR bBP: 
EIUR§SFflaßRaFtFReR: keiRe 
BesSRFeibuRg: 

SeRstige eF:ferEleFlisRe VeFgabeR zuFR Risike 
FRaRageFfleRt: keiRe MaßRaFtFReR NF. iFR bBP: 
BessRrnibuRg: 

es siREI keiRe BeeiRträsRtiguRgeR iFfl SiRRe Eies§ 44 (1 � Bt-JatSsRG zu erwaFteR. 

3. VeFbetsJJeFleR1a1ngi:: 

Verbet § 4 4 Abs. 1 NF. 1 BNatSsRG verletzt: D ja � ReiR 

Verbet § 4 4 Abs. 1 NF. 2 BNatSsRG verletzt: D ja � ReiR 

Vmbet § 4 4 Abs. 1 t-JF. 3 i.V.Ffl. Abs. 5 BNatSsRG verletzt: D ja � ReiR 

Verbet § 4 4 Abs. 1 Nr. 4 i.V.FR. Abs. 5 BNatSsFtG i,1erletzt: D ja D ReiR 

4. A1a1swiFk1a1ng a1;1f den EFl=lalt1a1ngszustanaG 

BessRFeibuRg Eier AuswirkuRgeR auf EleR füFtaltuRgszustaREI: 

Erforderliche MaßRahmeR z1::1r Sicher1::1Rg des Erhalt1::1Rgsz1::1staRdes: 

BessRreibuRg: MaßRaRFReR NF. iFR bBP: 

blie GewäRrUR§ füRFt URter Beri:isksisRti§UR§ Eier ebeR auf§efüRFteR MaßRaFtFReR zu fel§eR 
EleR AuswirkUR§eR auf EleR erRaltUR§SZUStaREI: 

D bler füRaltuRgszustaREI Eier PepulatieReR Eier AFt ist gi:iRstig. eiRe AusRaRFRe füRFt zu 
keiRer VerssRlesRteruRg. 

D bler erRaltuRgszustaREI Eier PepulatieReR Eier AFt iR iRreFfl Rati:irlisReR VeFbrnituRgsgebiet 
ist uRgi:iRstig. blie eFteiluRg eiRer AusRaRFRe füRFt jeElesR zu keiRer weiteFeR VerssRlesR 
teruRg Eies erRaltuRgszustaREles Eier PepulatieReR Eier /1,Ft uAEI keiRer BeRiAEleruAg Eier 
VVieEleFFteFstelluAg eiRes gi:iRstigeR erRaltuRgszustaREles. 

D bler erRaltuRgszustaREI Eier PepulatieR Eier AFt iR iRreFR Rati:irlisReR VerbreituRgsgebiet ist 
, __ _.., __ ,:_ n;� C:..<-'1, , __ -'--- A , _ _ _  .._ __ f/', I.. ..< ._.., __ .... 70 n� ............ \ /,...,,.1,... ,_, .., __ c:-1..-1 - � . - ..... -· ,_ '"' - - ·-- ,_ - ,_ - ,_ - - -· � - ·-
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tungszustandes der Populationen 1!!1Q keiner Behinderung der Wiederherstellung eines 
günstigen Erhaltungszustandes. 

D Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand 
der Populationen der Art. 
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Betroffene Art: MäusebussardA 

1 .  Schutz- und Gefährdungsstatus 

Rote Liste Status Biogeographische Region 
D FFH-Anhang IV-Art Bundesland: - D Atlantische Region 
� Europäische Vogelart Deutschland: - � Kontinentale Region 

Europäische Union: D Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutschland8 : Erhaltungszustand Bundeslande Erhaltungszustand der lokalen 

� günstig (grün) � günstig (grün) 
Population° 

D ungünstig/unzureichend (gelb) D ungünstig/unzureichend (gelb) siehe Erhaltungszustand Bundesland 
D ungünstig/schlecht (rot) D ungünstig/schlecht (rot) (vgl. hierzu EBA (2012) Seite 5) 

� Art im UG nachgewiesen D Art im UG potenziell möglich: 

vgl. Kapitel 4.1 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risikoma-
nagementsE : 

( 
Erforderliche CEF-Maßnahmen: keine Maßnahmen- Nr. im LBP: 
Beschreibung: -

Erforderliche artenschutzspezifische Vermei- Maßnahmen- Nr. im LBP: 
dungsmaßnahmen: 
Maßnahmen- Nr. in saP: V4 
Beschreibung: Bauzeitenbeschränkung für die Maßnahmen- Nr. im LBP: Baufoldfreimachung 

Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risiko-
management: keine 
Beschreibung: 

Unter Berücksichtigung der Maßnahmen Es sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 (1) 
BNatSchG zu erwarten. 

3. Verbotsverletzungr 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt: D ja [8] nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt: D ja [8] nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja [8] nein 
( 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja D nein 

4. Auswirkung auf den ErhaltungszustandG 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes: 

Beschreibung: - Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgen-
den Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu 
keiner Verschlechterung. 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet 
ist ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlech-
terung des Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der 
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Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. 

D Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist 
ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu einer Verbesserung des Erhal
tungszustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines 
günstigen Erhaltungszustandes. 

D Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand 
der Populationen der Art. 
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Betroffene Art: MittelspechtA 

1 .  Schutz- und Gefährdungsstatus 

Rote Liste Status Biogeographische Region 
D FFH-Anhang IV-Art Bundesland: V D Atlantische Region � Europäische Vogelart Deutschland: - � Kontinentale Region 

Europäische Union: D Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutschland
8

: Erhaltungszustand Bundesland
e 

Erhaltungszustand der lokalen 

� günstig (grün) D günstig (grün) 
Population

° 

D ungünstig/unzureichend (gelb) � ungünstig/unzureichend (gelb) siehe Erhaltungszustand Bundesland 
D ungünstig/schlecht (rot) D ungünstig/schlecht (rot) (vgl. hierzu EBA (201 2) Seite 5) 

� Art im UG nachgewiesen D Art im UG potenziell möglich: 

vgl. Kapitel 4.1 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risikoma-
nagementsE : 

Erforderliche CEF-Maßnahmen: keine Maßnahmen- Nr. im LBP: 
Beschreibung: -

Erforderliche artenschutzspezifische Vermei- Maßnahmen- Nr. im LBP: 
dungsmaßnahmen: 
Maßnahmen- Nr. in saP: V4 
Beschreibung: Bauzeitenbeschränkung für die Maßnahmen- Nr. im LBP: Baufeldfreimachung 

Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risiko-
management: keine 
Beschreibung: -

Unter Berücksichtigung der Maßnahmen Es sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 (1) 
BNatSchG zu erwarten. 

3. VerbotsverletzungF 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt: D ja � nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt: D ja � nein ( 
Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja � nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja D nein 

4. Auswirkung auf den ErhaltungszustandG 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes: 

Beschreibung: Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgen-
den Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu 
keiner Verschlechterung. 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet 
ist ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlech-
terunq des Erhaltunqszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der 
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Wiederherstel lung eines günstigen Erhaltungszustandes. 

D Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist 
ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu einer Verbesserung des Erhal
tungszustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines 
günstigen Erhaltungszustandes. 

D Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand 
der Populationen der Art. 
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Betroffene Art: Neuntötef 

1 .  Schutz- und Gefährdungsstatus 

Rote Liste Status Biogeographische Region 
D FFH-Anhang IV-Art Bundesland: V D Atlantische Region 
[81 Europäische Vogelart Deutschland: - [81 Kontinentale Region 

Europäische Union: D Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutschland
8
: Erhaltungszustand Bundesland

e 
Erhaltungszustand der lokalen 

[81 günstig (grün) D günstig (grün) 
Population

° 

D ungünstig/unzureichend (gelb) [81 ungünstig/unzureichend (gelb) siehe Erhaltungszustand Bundesland 
ungünstig/schlecht (rot) D ungünstig/schlecht (rot) (vgl. hierzu EBA (2012) Seite 5) 

[81 Art im UG nachgewiesen D Art im UG potenziell möglich: 

vgl. Kapitel 4.1 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risikoma-
nagementsE : 

Erforderliche CEF-Maßnahmen: Maßnahmen- Nr. im LBP: 
Maßnahmen- Nr. in saP: CEF1 
Beschreibung: Anlage gestufter Hecken 

Erforderliche artenschutzspezifische Vermei- Maßnahmen- Nr. im LBP: 
dungsmaßnahmen: 
Maßnahmen- Nr. in saP: V1 
Beschreibung: Bauzeitenbeschränkung für die 
Baufeldfreimachung 

Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risiko- Maßnahmen- Nr. im LBP: 
management: 
Beschreibung: ökologische Baubegleitung und 
Monitoring 

Unter Berücksichtigung der Maßnahmen sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 (1) 
BNatSchG zu erwarten. 

3. VerbotsverletzungF 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt: D ja [8J nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt: D ja [8J nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja [8J nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja D nein 

4. Auswirkung auf den ErhaltungszustandG 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes: 

Beschreibung: - Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgen-
den Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu 
keiner Verschlechterung. 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet 
ist ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlech-
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terung des Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der 
Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. 

D Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist 
ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu einer Verbesserung des Erhal
tungszustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines 
günstigen Erhaltungszustandes. 

D Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand 
der Populationen der Art. 
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Betroffene Art: RauchschwalbeA 

1 .  Schutz- und Gefährdungsstatus 

Rote Liste Status Biogeographische Region 
D FFH-Anhang IV-Art Bundesland: 3 D Atlantische Region 
[8] Europäische Vogelart Deutschland: V [8] Kontinentale Region 

Europäische Union: D Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutschland
8

: Erhaltungszustand Bundeslande 
Erhaltungszustand der lokalen 

D günstig (grün) D günstig (grün) 
Population

° 

[8] ungünstig/unzureichend (gelb) D ungünstig/unzureichend (gelb) siehe Erhaltungszustand Bundesland 
D ungünstig/schlecht (rot) [8] ungünstig/schlecht (rot) (vgl. hierzu EBA (2012) Seite 5) 

[8] Art im UG nachgewiesen D Art im UG potenziell möglich: 

vgl. Kapitel 4.1 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risikoma-
nagementsE : 

Erforderliche CEF-Maßnahmen: keine Maßnahmen- Nr. im LBP: 
Beschreibung: -

Erforderliche artenschutzspezifische Vermei- Maßnahmen- Nr. im LBP: 
dungsmaßnahmen: keine 
Beschreibung: -

Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risiko-
management: keine Maßnahmen- Nr. im LBP: 
Beschreibung: -

Es sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 (1) BNatSchG zu erwarten. 

3. VerbotsverletzungF 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt: D ja rgJ nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt: D ja rgJ nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja rgJ nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja D nein ( 
1 

4. Auswirkung auf den ErhaltungszustandG 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes: 

Beschreibung: - Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgen-
den Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu 
keiner Verschlechterung. 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet 
ist ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlech-
terung des Erl:ialtungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der 
Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. 

D Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist 
ungünstig. Die Ertei lung einer Ausnahme führt jedoch zu einer Verbesserung des Erhal-
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tungszustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines 
günstigen Erhaltungszustandes. 

D Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand 
der Populationen der Art. 
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Betroffene Art: RebhuhnA 

1 .  Schutz- und Gefährdungsstatus 

Rote Liste Status Biogeographische Region 
D FFH-Anhang IV-Art Bundesland: 2 D Atlantische Region 
� Europäische Vogelart Deutschland: 2 l8J Kontinentale Region 

Europäische Union: D Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutschland8 Erhaltungszustand Bundeslande Erhaltungszustand der lokalen 

D günstig (grün) D günstig (grün) 
Population° 

D ungünstig/unzureichend (gelb) D ungünstig/unzureichend (gelb) siehe Erhaltungszustand Bundesland 
l8J ungünstig/schlecht (rot) l8J ungünstig/schlecht (rot) (vgl. hierzu EBA (2012) Seite 5) 

l8J Art im UG nachgewiesen D Art im UG potenziell möglich: 

vgl. Kapitel 4.1 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risikoma-
nagementsE : 

( 
Erforderliche FCS-Maßnahmen: Maßnahmen- Maßnahmen- Nr. im LBP: 
Nr. in saP: FCS2 
Beschreibung: Schaffung von Ersatzhabitaten 
in Form von Buntbrachen. 

Erforderliche artenschutzspezifische Vermei- Maßnahmen- Nr. im LBP: 
dungsmaßnahmen: 
Maßnahmen-Nr. in saP: V1, V5 
Beschreibung: 
Bauzeitenbeschränkung für die Baufeldfreima-
chung und für den Rückbau der L 1204. 

Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risiko- Maßnahmen- Nr. im LBP: 
management: 
Beschreibung: ökologische Baubegleitung und 
Monitoring 

Es muss davon ausgegangen werden ,  dass es durch die Umsetzung der Planung zu einer er-
heblichen Störung der lokalen Rebhuhnpopulation kommen wird. Darüber hinaus ist zu prognos-
tizieren, dass die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zu-
sammenhang nicht mehr erfüllt werden kann. ( 

3. VerbotsverletzungF 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt: D ja � nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt: � ja D nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: � ja D nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja D nein 

4. Auswirkungen auf den ErhaltungszustandG 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 
Durch die Anlage von Ersatzhabitaten kann eine weitere Verschlechterung des Erhaltungszu-
standes ausgeschlossen werden (vgl. Kapitel 7.3.2). 

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes: 
Maßnahmen- Nr. in saP: FCS2 
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Beschreibung: 
Schaffung von Ersatzhabitaten in Form von 
Buntbrachen. 

239 

Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgen
den Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu 
keiner Verschlechterung. 

� Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet 
ist ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlech
terung des Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der 
Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. 

D Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist 
ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu einer Verbesserung des Erhal
tungszustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines 
günstigen Erhaltungszustandes. 

D Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand 
der Populationen der Art. 
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Betroffene Art: SchafstelzeA 

1 .  Schutz- und Gefährdungsstatus 

Rote Liste Status Biogeographische Region 
D FFH-Anhang IV-Art Bundesland: - D Atlantische Region 
[8J Europäische Vogelart Deutschland: - 181 Kontinentale Region 

Europäische Union: D Alpine Region 

Erhaltungszustan d Deutschland6: Erhaltungszustand Bundeslande Erhaltungszustand der lokalen 

181 günstig (grün) 181 günstig (grün) 
Population° 

D ungünstig/unzureichend (gelb) D ungünstig/unzureichend (gelb) siehe Erhaltungszustand Bundesland 
D ungünstig/schlecht (rot) D ungünstig/schlecht (rot) (vgl. hierzu EBA (2012) Seite 5) 

181 Art im UG nachgewiesen D Art im UG potenziell möglich: 

vgl. Kapitel 4.1 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risikoma-
nagementsE : 

( 
Erforderliche CEF-Maßnahmen: keine Maßnahmen- Nr. im LBP: 
Beschreibung: -

Erforderliche artenschutzspezifische Vermei- Maßnahmen- Nr. im LBP: 
dungsmaßnahmen: 
Maßnahmen- Nr. in saP: V4 
Beschreibung: Bauzoitonboschränkung für die Maßnahmen- Nr. im LBP: Bauf.eldfroimachung 

Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risiko-
management: keine 
Beschreibung: -

Unter Berücksichtigung der Maßnahmen Es sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 (1) 
BNatSchG zu erwarten. 

3. VerbotsverletzungF 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt: D ja [g] nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt: D ja [g] nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja [g] nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja D nein 

4. Auswirkung auf den ErhaltungszustandG 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes: 

Beschreibung: - Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgen-
den Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu 
keiner Verschlechterung. 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet 
ist ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlech-
terung des Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der 
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Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. 

D Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist 
ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu einer Verbesserung des Erhal
tungszustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines 
günstigen Erhaltungszustandes. 

D Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand 
der Populationen der Art. 
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Betroffene Art: SchwarzmilanA 

1 .  Schutz- und Gefährdungsstatus 

Rote Liste Status Biogeographische Region 
D FFH-Anhang IV-Art Bundesland: - D Atlantische Region 
0 Europäische Vogelart Deutschland: - 0 Kontinentale Region 

Europäische Union: D Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutschland8
: Erhaltungszustand Bundeslande Erhaltungszustand der lokalen 

0 günstig (grün) 0 günstig (grün) 
Population° 

D ungünstig/unzureichend (gelb) D ungünstig/unzureichend (gelb) siehe Erhaltungszustand Bundesland 
D ungünstig/schlecht (rot) D ungünstig/schlecht (rot) (vgl. hierzu EBA (2012) Seite 5) 

� Art im UG nachgewiesen D Art im UG potenziell möglich: 

vgl. Kapitel 4.1 

2. Beschreibung der erforderl ichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risikoma-
nagementsE : 

Erforderliche CEF-Maßnahmen: keine Maßnahmen- Nr. im LBP: 
Beschreibung: -

Erforderliche artenschutzspezifische Vermei- Maßnahmen- Nr. im LBP: 
dungsmaßnahmen: keine 
Beschreibung: -

Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risiko-
management: keine Maßnahmen- Nr. im LBP: 
Beschreibung: 

Es sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 (1) BNatSchG zu erwarten. 

3. VerbotsverletzungF 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt: D ja [gJ nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt: D ja [gJ nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja [gJ nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja D nein 

4. Auswirkung auf den ErhaltungszustandG 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes: 

Beschreibung: - Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgen-
den Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu 
keiner Verschlechterung. 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet 
ist ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlech-
terung des Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der 
Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. 

D Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist 
ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu einer Verbesserung des Erhal-
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tungszustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines 
günstigen Erhaltungszustandes. 

D Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand 
der Populationen der Art. 
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BetmffeRe AFt: Sel=lwar:2:sf;)esl=ltA 

� . SGl=U:AU 1,rnd GefälnduRgsstatus 

Rote Liste Status Biogeographische Region 
0 ffl=l Anhang IV Art Bundesland: D Atlantische Region � EllFOpäische Vogelart bielllschlancl: � Kontinentale Region 

Europäische IJnion: D Alpine Region 

EFl=taltungs;;!äll&tancl Dewtssl=tlancl8-:- EFl=taltungszwstancl iilllncleslanclc EFl=taltwngszwstancl cleF lekalen 
Pepwlatienl) 

� gllnslig (gFlln) � gllnslig (gFlln) 
0 llngllnsligtllneuFeic"1encl (geie) 0 llngllnsligtllnZllFeic"1encl (geie) sie"1e eFhallllngszustancl Bllncleslancl 
0 ungllnslig,lschlechl (Fot) 0 ungllnstig,lsc"11ec"11 (FOI) (•,•gl. hieF<cu EB.A, (2Q�2) Seile 5) 

� Art im IJG nac"1gewiesen 0 Art im IJG potenziell möglic"1: 

•1gl. Kapitel 4. � 

2. 8esGl:ueibYRg der erferderliGheR )JermeidYRgsmaßRahmeR, ggf. des Risikema 
RagemeRtse.,. ( 

EFfereerliel:!e GEJ;: Maßnal:!Fflen: keine MaßnaRFflen t>Jr. iffl bBP: 
Besel:!mibung: 

EFforeerliol:!e artensel:!utzspezifisol:!e Vermei MaßnaRFflen Nr. im bBP: 
Elungsmaßnal:!Fflen: 
Maßnal:!men t>Jr. in saP: V1 
Bosel:!reibung: Bauzeitonbesel:!ränkung für Elie Maßnal:!men Nr. im bBP: Baufelefreimael:!ung 

Sonstige eFfereerliel:!e Vergaben zum Risiko 
manageffient: keine 
Besel:!reibung: 

Unter BerüeksieRtigung Eler MaßnaRFflen sine keine Beeinträel:!tigungen im Sinne Eles § 4 4 (1) 
Bt>JatSGRG zu eri.tJarten. 

3. Verbetst1erlelzlmgi:: 

Verbot § 44 Abs. 1 t>Jr. 1 BNatSel:!G verletzt: D ja � nein 

Verbot § 44 Abs. 1 t>Jr. 2 BNatSel:!G verletzt: D ja � nein ( 
Verbot § 44 Abs. 1 t>Jr. 3 i.V.m. Abs. 5 Bt>JatSel:!G verletzt: D ja � nein 

Verbot § 4 4 Abs. 1 t>Jr. 4 i.V.m. Abs. 5 Bt>JatSel:!G >rerletzt: D ja D nein 

4. AYS"'·tiFkYRg auf deR ErhaltYRgszustaRdG 

Besol:!reibung der Aus•Nirkungen auf den Erl:!altungszustane: 

Erforderlisl=le MaßRal=lmeR zur Sisl=leruRg des Erl=laltuRgszustaRdes: 

Bosel:!reibung: MaßnaRFflen Nr. im bBP: 

gie Gewäl:!run§ fül:!rt unter Berüoksiol:!ti§Un§ Eler eben auf§efül:!rten Maßnal:!Fflen zu fel§en 
den Auswirkun§en auf den ErAaltun§szustand: 

D ger Erl:!altungszustane Eler Populationen Eler Art ist günstig. Eine Ausnal:!me fül:!rt zu 
keiner Versel:!leel:!terung. 

D ger ErAaltungszustane Eler Populationen Eler Art in il:!rem natürlioAen Verbreitungsgebiet 
ist ungünstig. rne Erteilung einer Ausnal:!Ffle füArt jeeeel:! zu keiner weiteren Versel:!leel:! 
... _ .... , __ .J-- c ... h,..1+ • .  -....,t°'"'71 ·-"'-.r'\..J-- -1 -.1" '""'-- ,1-.&.; ____ ...a-... I\..+ _.., 1 _, ___ 0-1....:�..1 -- , ..... - _. ·- - ':C, 

- ·- -·- ... "'- = - ·.� 
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Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. 

D Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist 
ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu einer Verbesserung des Erhal 
tungszustandos der Populationen 1!.fil! keiner Behinderung der Wiederherstellung eines 
günstigen Erhaltungszustandes. 

D Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand 
der Populationen der Art. 
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Betroffene Art: SteinkauzA 

1 .  Schutz- und Gefährdungsstatus 

Rote Liste Status Biogeographische Region 
D FFH-Anhang IV-Art Bundesland: V D Atlantische Region 
l8J Europäische Vogelart Deutschland: 2 l8J Kontinentale Region 

Europäische Union: D Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutschland8: Erhaltungszustand Bundeslande Erhaltungszustand der lokalen 

D günstig (grün) D günstig (grün) 
Population° 

D ungünstig/unzureichend (gelb) l8J ungünstig/unzureichend (gelb) siehe Erhaltungszustand Bundesland 
l8J ungünstig/schlecht (rot) D ungünstig/schlecht (rot) (vgl. hierzu EBA (2012) Seite 5) 

l8J Art im UG nachgewiesen D Art im UG potenziell möglich: 

vgl. Kapitel 4.1 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risikoma-
nagementsE : 

Erforderliche CEF-Maßnahmen: keine Maßnahmen- Nr. im LBP: 
Beschreibung: -

Erforderliche artenschutzspezifische Vermei- Maßnahmen- Nr. im LBP: 
dungsmaßnahmen: keine 
Beschreibung: 

Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risiko-
management: keine Maßnahmen- Nr. im LBP: 
Beschreibung: -

Es sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 (1) BNatSchG zu erwarten. 

3. VerbotsverletzungF 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt: D ja C8J nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt: D ja C8J nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja C8J nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja D nein ( 
4. Auswirkung auf den ErhaltungszustandG 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes: 

Beschreibung: - Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgen-
den Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu 
keiner Verschlechterung. 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet 
ist ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlech-
terung des Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der 
Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. 

D Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist 
ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu einer Verbesserung des Erhal-
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tungszustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines 
günstigen Erhaltungszustandes. 

D Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand 
der Populationen der Art. 
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Betroffene Art: TeichhuhnA 

1 .  Schutz- und Gefährdungsstatus 

Rote Liste Status Biogeographische Region 
D FFH-Anhang IV-Art Bundesland: 3 D Atlantische Region 181 Europäische Vogelart Deutschland: V � Kontinentale Region 

Europäische Union : D Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutschland8: Erhaltungszustand Bundeslande Erhaltungszustand der lokalen 

D günstig (grün) D günstig (grün) 
Population° 

D ungünstig/unzureichend (gelb) 181 ungünstig/unzureichend (gelb) siehe Erhaltungszustand Bundesland 
181 ungünstig/schlecht (rot) D ungünstig/schlecht (rot) (vgl .  hierzu EBA (201 2) Seite 5) 

181 Art im UG nachgewiesen D Art im UG potenziell möglich: 

vgl. Kapitel 4 . 1  

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risikoma-
nagementsE : 

( 
Erforderliche CEF-Maßnahmen: FCS4 Maßnahmen- Nr. im LBP: 
Beschreibung: - Anlage eines Ersatzgewäs-
sers im räumlichen Zusammenhang Maßnahmen- Nr. im LBP: 
Erforderliche artenschutzspezifische Vermei-
dungsmaßnahmen: 
Maßnahmen- Nr. in saP: V1 Maßnahmen- Nr. im LBP: Beschreibung: Bauzeitenbeschränkung für die 
Baufeldfreimachung 

Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risiko-
management: keine 
Beschreibung: -

Unter Berücksichtigung der Maßnahmen sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 (1) 
BNatSchG zu erwarten. 

3. VerbotsverletzungF 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt: D ja r;gJ nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt: D ja r;gJ nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja r;gJ nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja D nein 

4. Auswirkung auf den ErhaltungszustandG 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes: 

Beschreibung: - Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgen-
den Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu 
keiner Verschlechterung. 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet 
ist ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlech-
terung des Erhaltunqszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der 
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Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. 

D Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist 
ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu einer Verbesserung des Erhal
tungszustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines 
günstigen Erhaltungszustandes. 

D Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand 
der Populationen der Art. 
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Betroffene Art: Teichrohrsängef 

1 .  Schutz- und Gefährdungsstatus 

Rote Liste Status Biogeographische Region 
D FFH-Anhang IV-Art Bundesland: - D Atlantische Region � Europäische Vogelart Deutschland: - � Kontinentale Region 

Europäische Union: D Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutschland8: Erhaltungszustand Bundeslande Erhaltungszustand der lokalen 

� günstig (grün) � günstig (grün) 
Population° 

D ungünstig/unzureichend (gelb) D ungünstig/unzureichend (gelb) siehe Erhaltungszustand Bundesland 
D ungünstig/schlecht (rot) D ungünstig/schlecht (rot) (vgl. hierzu EBA (2012) Seite 5) 

l8] Art im UG nachgewiesen D Art im UG potenziell möglich: 

vgl. Kapitel 4.1 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risikoma-
nagementsE : 

Erforderliche CEF-Maßnahmen: keine Maßnahmen- Nr. im LBP: 
Beschreibung: -

Erforderliche artenschutzspezifische Vermei- Maßnahmen- Nr. im LBP: 
dungsmaßnahmen: 
Maßnahmen- Nr. in saP: V4 
Beschreibung: Bauzoitonboschränkllng für dio Maßnahmen- Nr. im LBP: Baufoldfroimachung 

Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risiko-
management: keine 
Beschreibung: -

Unter Berücksichtigung der Maßnahmen Es sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 (1) 
BNatSchG zu erwarten. 

3. VerbotsverletzungF 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt: D ja � nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt: D ja � nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja � nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja D nein 

4. Auswirkung auf den ErhaltungszustandG 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes: 

Beschreibung: - Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgen-
den Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu 
keiner Verschlechterung. 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet 
ist ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlech-
terunQ des ErhaltunQszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderunq der 
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Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. 

D Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist 
ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu einer Verbesserung des Erhal
tungszustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines 
günstigen Erhaltungszustandes. 

D Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand 
der Populationen der Art. 
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Betroffene Art: TurmfalkeA 

1 .  Schutz- und Gefährdungsstatus 

Rote Liste Status Biogeographische Region 
D FFH-Anhang IV-Art Bundesland: V D Atlantische Region � Europäische Vogelart Deutschland: - � Kontinentale Region 

Europäische Union: D Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutschland8: Erhaltungszustand Bundeslande Erhaltungszustand der lokalen 

� günstig (grün) D günstig (grün) 
Population° 

D ungünstig/unzureichend (gelb) � ungünstig/unzureichend (gelb) siehe Erhaltungszustand Bundesland 
D ungünstig/schlecht (rot) D ungünstig/schlecht (rot) (vgl. hierzu EBA (2012) Seite 5) 

� Art im UG nachgewiesen D Art im UG potenziell möglich: 

vgl. Kapitel 4.1 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risikoma-
nagementsE : 

Erforderliche CEF-Maßnahmen: keine Maßnahmen- Nr. im LBP: 
Beschreibung: -

Erforderliche artenschutzspezifische Vermei- Maßnahmen- Nr. im LBP: 
dungsmaßnahmen: keine 
Beschreibung: -

Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risiko-
management: keine Maßnahmen- Nr. im LBP: 
Beschreibung: -

Es sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 (1 ) BNatSchG zu erwarten. 

3. VerbotsverletzungF 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt: D ja [gJ nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt: D ja [gJ nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja [gJ nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja D nein 

4. Auswirkung auf den ErhaltungszustandG 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes: 

Beschreibung: Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgen-
den Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu 
keiner Verschlechterung. 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet 
ist ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlech-
terung des Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der 
Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. 

D Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist 
ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu einer Verbesserung des Erhal-
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tungszustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines 
günstigen Erhaltungszustandes. 

D Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand 
der Populationen der Art. 
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Betroffene Art: WaldkauzA 

1 .  Schutz- und Gefährdungsstatus 

Rote Liste Status Biogeographische Region 
D FFH-Anhang IV-Art Bundesland: - D Atlantische Region fZI Europäische Vogelart Deutschland: - 181 Kontinentale Region 

Europäische Union: D Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutschland8: Erhaltungszustand Bundeslande Erhaltungszustand der lokalen 

fZI günstig (grün) fZI günstig (grün) 
Population° 

D ungünstig/unzureichend (gelb) D ungünstig/unzureichend (gelb) siehe Erhaltungszustand Bundesland 
D ungünstig/schlecht (rot) D ungünstig/schlecht (rot) (vgl. hierzu EBA (2012) Seite 5) 

fZI Art im UG nachgewiesen D Art im UG potenziell möglich: 

vgl. Kapitel 4.1 

2 .  Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risikoma-
nagementsE : r 

Erforderliche CEF-Maßnahmen: keine Maßnahmen- Nr. im LBP: 
Beschreibung: -

Erforderliche artenschutzspezifische Vermei- Maßnahmen- Nr. im LBP: 
dungsmaßnahmen: 
Maßnahmen- Nr. in saP: V--2: 
Beschreibung: Bauzeitenbeschränkung für die Maßnahmen- Nr. im LBP: Baufoldfroimachung 

Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risiko-
management: keine 
Beschreibung: -

Unter Berücksichtigung der Maßnahmen Es sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 (1) 
BNatSchG zu erwarten. 

3. VerbotsverletzungF 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt: D ja � nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt: D ja � nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja � nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja D nein 

4. Auswirkung auf den ErhaltungszustandG 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes: 

Beschreibung: - Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgen-
den Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu 
keiner Verschlechterung. 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet 
ist ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlech-
terung des Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner BehinderunQ der 
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Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. 

D Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist 
ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu einer Verbesserung des Erhal
tungszustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines 
günstigen Erhaltungszustandes. 

D Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand 
der Populationen der Art. 
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Betroffene Art: WaldohreuleA 

1 .  Schutz- und Gefährdungsstatus 

Rote Liste Status Biogeographische Region 
D FFH-Anhang IV-Art Bundesland: V D Atlantische Region 
� Europäische Vogelart Deutschland: - � Kontinentale Region 

Europäische Union: D Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutschland8
: Erhaltungszustand Bundeslande Erhaltungszustand der lokalen 

� günstig (grün) D günstig (grün) 
Population° 

D ungünstig/unzureichend (gelb) � ungünstig/unzureichend (gelb) siehe Erhaltungszustand Bundesland 
D ungünstig/schlecht (rot) D ungünstig/schlecht (rot) (vgl. hierzu EBA (2012) Seite 5) 

� Art im UG nachgewiesen D Art im UG potenziell möglich: 

vgl. Kapitel 4.1 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risikoma-
nagementsE : 

Erforderliche CEF-Maßnahmen: keine Maßnahmen- Nr. im LBP: 
Beschreibung: -

Erforderliche artenschutzspezifische Vermei- Maßnahmen- Nr. im LBP: 
dungsmaßnahmen: 
Maßnahmen- Nr. in saP:  V1 
Beschreibung: Bauzeitenbeschränkung für die Maßnahmen- Nr. im LBP: Baufeldfreimachung 

Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risiko-
management: keine 
Beschreibung: -

Unter Berücksichtigung der Maßnahmen sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 (1) 
BNatSchG zu erwarten. 

3. VerbotsverletzungF 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt: D ja � nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt: D ja � nein 
( 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja � nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja D nein 

4. Auswirkung auf den ErhaltungszustandG 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes: 

Beschreibung: - Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgen-
den Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu 
keiner Verschlechterung. 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet 
ist ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlech-
terunQ des ErhaltunQszustandes der Populationen der Art und keiner BehinderunQ der 
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Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. 

D Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist 
ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu einer Verbesserung des Erhal
tungszustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines 
günstigen Erhaltungszustandes. 

D Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand 
der Populationen der Art. 
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Betroffene Gilde: Höhlenbrütef 

1 .  Schutz- und Gefährdungsstatus 

Rote Liste Status Biogeographische Region 
D FFH-Anhang IV-Art Bundesland: V, - D Atlantische Region 
� Europäische Vogelart Deutschland: V, - � Kontinentale Region 

Europäische Union: D Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutschland8: Erhaltungszustand Bundeslande Erhaltungszustand der lokalen 

� günstig (grün) � günstig (grün) 
Population° 

� ungünstig/unzureichend (gelb) � ungünstig/unzureichend (gelb) siehe Erhaltungszustand Bundesland 
D ungünstig/schlecht (rot) D ungünstig/schlecht (rot) (vgl. hierzu EBA (201 2) Seite 5) 

� Art im UG nachgewiesen D Art im UG potenziell möglich: 

vgl. Kapitel 4 .1  

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risikoma-
nagementsE : 

( 
Erforderliche CEF-Maßnahmen: Maßnahmen- Nr. im LBP: 
Maßnahmen- Nr. in saP: CEF2 
Beschreibung: Installation von Nistkästen und 
Nachpflanzung von Streuobstbäumen Maßnahmen- Nr. im LBP: 
Erforderliche artenschutzspezifische Vermei-
dungsmaßnahmen: 
Maßnahmen- Nr. in saP: V1 
Beschreibung: Bauzeitenbeschränkung für die 
Baufeldfreimachung Maßnahmen- Nr . im LBP: 
Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risiko-
management: 
Beschreibung: Ökologische Baubegleitung und 
Monitoring 

Unter Berücksichtigung der Maßnahmen sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 (1) 
BNatSchG zu erwarten. 

3. VerbotsverletzungF 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt: D ja IX] nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt: D ja IX] nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja IX] nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja D nein 

4. Auswirkung auf den ErhaltungszustandG 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes: 

Beschreibung: Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgen-
den Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu 
keiner Verschlechterung. 

D Der Erhaltunqszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitunqsqebiet 
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ist ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlech
terung des Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der 
Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. 

D Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist 
ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu einer Verbesserung des Erhal
tungszustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines 
günstigen Erhaltungszustandes. 

D Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand 
der Populationen der Art. 

Gruppe für ökologische Gutachten · Dreifelderstr. 31 · 70599 Stuttgart GÖG 



260 10. Anhang 

Betroffene Gilde: Halbhöhlen- und Nischenbrütef 

1 .  Schutz- und Gefährdungsstatus 

Rote Liste Status Biogeographische Region 
D FFH-Anhang IV-Art Bundesland: V, - D Atlantische Region 
0 Europäische Vogelart Deutschland: - � Kontinentale Region 

Europäische Union: D Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutschland8: Erhaltungszustand Bundeslande Erhaltungszustand der lokalen 

0 günstig (grün) 0 günstig (grün) 
Population° 

D ungünstig/unzureichend (gelb) 0 ungünstig/unzureichend (gelb) siehe Erhaltungszustand Bundesland 
D ungünstig/schlecht (rot) D ungünstig/schlecht (rot) (vgl. hierzu EBA (2012) Seite 5) 

0 Art im UG nachgewiesen D Art im UG potenziell möglich: 

vgl. Kapitel 4.1 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risikoma-
nagementsE : 

( 
Erforderliche CEF-Maßnahmen: keine Maßnahmen- Nr. im LBP: 
Beschreibung: 

Erforderliche artenschutzspezifische Vermei- Maßnahmen- Nr. im LBP: 
dungsmaßnahmen: 
Maßnahmen- Nr. in saP: V1 
Beschreibung: Bauzeitenbeschränkung für die Maßnahmen- Nr. im LBP: Baufeldfreimachung 

Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risiko-
management: keine 
Beschreibung: 

Unter Berücksichtigung der Maßnahmen sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 (1) 
BNatSchG zu erwarten. 

3. VerbotsverletzungF 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt: D ja � nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt: D ja � nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja � nein 
( 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja D nein 

4. Auswirkung auf den ErhaltungszustandG 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes: 

Beschreibung: - Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgen-
den Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu 
keiner Verschlechterung. 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet 
ist ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlech-
terunq des Erhaltunqszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderunq der 
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Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. 

D Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist 
ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu einer Verbesserung des Erhal
tungszustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines 
günstigen Erhaltungszustandes. 

D Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand 
der Populationen der Art. 

Gruppe für ökologische Gutachten · Dreifelderstr. 31 · 70599 Stuttgart GÖG 



262 10. Anhang 

Betroffene Gilde: Zweigbrüte� 

1 .  Schutz- und Gefährdungsstatus 

Rote Liste Status Biogeographische Region 
D FFH-Anhang IV-Art Bundesland: V, - D Atlantische Region 
[8J Europäische Vogelart Deutschland: V, - [8J Kontinentale Region 

Europäische Union: D Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutschland8: Erhaltungszustand Bundeslande Erhaltungszustand der lokalen 

[8J günstig (grün) [8J günstig (grün) 
Population° 

[8J ungünstig/unzureichend (gelb) [8J ungünstig/unzureichend (gelb) siehe Erhaltungszustand Bundesland 
D ungünstig/schlecht (rot) D ungünstig/schlecht (rot) (vgl .  hierzu EBA (2012) Seite 5) 

� Art im UG nachgewiesen D Art im UG potenziell möglich: 

vgl. Kapitel 4 . 1  

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risikoma-
nagementsE : 

( 
Erforderliche CEF-Maßnahmen: Maßnahmen- Nr. im LBP: 
Maßnahmen- Nr. in saP: CEF3 
Beschreibung: Anlage gestufter Hecken 

Erforderliche artenschutzspezifische Vermei- Maßnahmen- Nr. im LBP: 
dungsmaßnahmen: 
Maßnahmen- Nr. in saP: V1 
Beschreibung: Bauzeitenbeschränkung für die 
Baufeldfreimachung 

Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risiko- Maßnahmen- Nr. im LBP: 
management: 
Beschreibung: ökologische Baubegleitung und 
Monitoring 

Unter Berücksichtigung der Maßnahmen sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 (1) 
BNatSchG zu erwarten. 

3. VerbotsverletzungF 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt: D ja � nein ( 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt: D ja � nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja � nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja D nein 

4. Auswirkung auf den ErhaltungszustandG 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes: 

Beschreibung: Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgen-
den Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu 
keiner Verschlechterung. 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet 
ist unqünstiq. Die Erteilunq einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlech-
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terung des Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der 
Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. 

D Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist 
ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu einer Verbesserung des Erhal
tungszustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines 
günstigen Erhaltungszustandes. 

D Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand 
der Populationen der Art. 
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Betroffene Gilde: Am Boden und in Bodennähe brütende ArtenA 

1 .  Schutz- und Gefährdungsstatus 

Rote Liste Status Biogeographische Region 
D FFH-Anhang IV-Art Bundesland: V, - D Atlantische Region r8J Europäische Vogelart Deutschland: - r8J Kontinentale Region 

Europäische Union: D Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutschland6 : Erhaltungszustand Bundeslande Erhaltungszustand der lokalen 

r8J günstig (grün) r8J günstig (grün) 
Population° 

D ungünstig/unzureichend (gelb) � ungünstig/unzureichend (gelb) siehe Erhaltungszustand Bundesland 
D ungünstig/schlecht (rot) D ungünstig/schlecht (rot) (vgl. hierzu EBA (2012) Seite 5) 

r8J Art im UG nachgewiesen D Art im UG potenziell möglich: 

vgl. Kapitel 4.1 

2. Beschreibung der erforderl ichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risikoma-
nagementsE : 

Erforderliche CEF-Maßnahmen: Maßnahmen- Nr. im LBP: 
Maßnahmen- Nr. in saP: CEF1 
Beschreibung: Anlage gestufter Hecken 

Erforderliche artenschutzspezifische Vermei- Maßnahmen- Nr. im LBP: 
dungsmaßnahmen: 
Maßnahmen- Nr. in saP: V1 
Beschreibung: Bauzeitenbeschränkung für die 
Baufeldfreimachung 

Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risiko- Maßnahmen- Nr. im LBP: 
management: 
Beschreibung: ökologische Baubegleitung und 
Monitoring 

Unter Berücksichtigung der Maßnahmen sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 (1) 
BNatSchG zu erwarten. 

3. VerbotsverletzungF 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt: D ja � nein ( 
Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt: D ja � nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt : D ja � nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja D nein 

4. Auswirkung auf den ErhaltungszustandG 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes: 

Beschreibung: - Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgen-
den Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu 
keiner Verschlechterung. 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet 
ist ungünstiq. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlech-

GÖG Gruppe für ökologische Gutachten · Dreifelderstr. 31 · 70599 Stuttgart 



C 

( 

10. Anhang 265 

terung des Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der 
Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. 

D Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist 
ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu einer Verbesserung des Erhal
tungszustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines 
günstigen Erhaltungszustandes. 

D Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand 
der Populationen der Art. 

Gruppe für ökologische Gutachten · Dreifelderstr. 31 · 70599 Stuttgart GÖG 



266 10. Anhang 

Betroffene Gilde: Röhricht- und Staudenbrütef 

1 .  Schutz- und Gefährdungsstatus 

Rote Liste Status Biogeographische Region 
D FFH-Anhang IV-Art Bundesland: V, - D Atlantische Region 
[8J Europäische Vogelart Deutschland: - [81 Kontinentale Region 

Europäische Union: D Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutschland8 : Erhaltungszustand Bundeslande Erhaltungszustand der lokalen 

[8J günstig (grün) [8J günstig (grün) 
Population° 

D ungünstig/unzureichend (gelb) [81 ungünstig/unzureichend (gelb) siehe Erhaltungszustand Bundesland 
D ungünstig/schlecht (rot) D ungünstig/schlecht (rot) (vgl. hierzu EBA (2012) Seite 5) 

[8J Art im UG nachgewiesen D Art im UG potenziell möglich: 

vgl. Kapitel 4.1 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risikoma-
nagementsE : ( 

Erforderliche CEF-Maßnahmen: keine Maßnahmen- Nr. im LBP: 
Beschreibung: -

Erforderliche artenschutzspezifische Vermei- Maßnahmen- Nr. im LBP: 
dungsmaßnahmen: 
Maßnahmen- Nr. in saP: V1 
Beschreibung: Bauzeitenbeschränkung für die Maßnahmen- Nr. im LBP: Baufeldfreimachung 

Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risiko-
management: keine 
Beschreibung: -

Unter Berücksichtigung der Maßnahmen sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 (1) 
BNatSchG zu erwarten. 

3. VerbotsverletzungF 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt: D ja [2J nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt: D ja [2J nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja [2J nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja D nein 

4. Auswirkung auf den ErhaltungszustandG 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes: 

Beschreibung: - Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgen-
den Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu 
keiner Verschlechterung. 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet 
ist ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlech-
terunq des Erhaltunqszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der 
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Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. 

D Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist 
ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu einer Verbesserung des Erhal
tungszustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines 
günstigen Erhaltungszustandes. 

D Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand 
der Populationen der Art. 
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Betroffene Gilde: Gebäudebrütef 

1 .  Schutz- und Gefährdungsstatus 

Rote Liste Status Biogeographische Region 
D FFH-Anhang IV-Art Bundesland: V, - D Atlantische Region 
0 Europäische Vogelart Deutschland: V, - [81 Kontinentale Region 

Europäische Union: D Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutschland8
: Erhaltungszustand Bundeslande Erhaltungszustand der lokalen 

0 günstig (grün) 0 günstig (grün) 
Population° 

0 ungünstig/unzureichend (gelb) 0 ungünstig/unzureichend (gelb) siehe Erhaltungszustand Bundesland 
D ungünstig/schlecht (rot) D ungünstig/schlecht (rot) (vgl .  hierzu EBA (201 2) Seite 5) 

0 Art im UG nachgewiesen D Art im UG potenziell möglich: 

vgl. Kapitel 4 . 1  

2.  Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risikoma-
nagementsE : 

( 
Erforderliche CEF-Maßnahmen: keine Maßnahmen- Nr. im LBP: 
Beschreibung: -

Erforderliche artenschutzspezifische Vermei- Maßnahmen- Nr. im LBP: 
dungsmaßnahmen: 
Maßnahmen- Nr. in saP: V1 
Beschreibung: Bauzeitenbeschränkung für die Maßnahmen- Nr. im LBP: Baufeldfreimachung 

Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risiko-
management: keine 
Beschreibung: -

Unter Berücksichtigung der Maßnahmen sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 (1) 
BNatSchG zu erwarten. 

3. VerbotsverletzungF 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt: D ja fZl nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt: D ja fZl nein ( 
Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja fZl nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja D nein 

4. Auswirkung auf den ErhaltungszustandG 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes: 

Beschreibung: - Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgen-
den Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu 
keiner Verschlechterung. 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet 
ist ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlech-
terunq des Erhaltunqszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderunq der 
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Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. 

D Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist 
ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu einer Verbesserung des Erhal
tungszustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines 
günstigen Erhaltungszustandes. 

D Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand 
der Populationen der Art. 
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Betroffene Art: Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrel/ust 

1 .  Schutz- und Gefährdungsstatus 

Rote Liste Status Biogeographische Region 
� FFH-Anhang IV-Art Bundesland: 3 D Atlantische Region D Europäische Vogelart Deutschland: * 18] Kontinentale Region 

Europäische Union: LC (least concern) D Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutschland8: Erhaltungszustand Bundeslande Erhaltungszustand der lokalen 

� günstig (grün) � günstig (grün) 
Population° 

D ungünstig/unzureichend (gelb) D ungünstig/unzureichend (gelb) siehe Erhaltungszustand Bundesland 
D ungünstig/schlecht (rot) D ungünstig/schlecht (rot) (vgl. hierzu EBA (2012) Seite 5) 

� Art im UG nachgewiesen D Art im UG potenziell möglich: 

vgl. Kapitel 4.2 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risikoma-
nagementsE : 

Erforderliche CEF-Maßnahmen: keine Maßnahmen- Nr. im LBP: 
Beschreibung: -

Erforderliche artenschutzspezifische Vermei- Maßnahmen- Nr. im LBP: 
dungsmaßnahmen: keine 
Beschreibung: -

Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risiko- Maßnahmen- Nr. im LBP: 
management: keine 
Beschreibung: -

Es sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 ( 1 )  BNatSchG zu erwarten. 

3. VerbotsverletzungF 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt: D ja � nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt: D ja � nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja � nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja D nein 

4. Auswirkung auf den ErhaltungszustandG 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes: 

Beschreibung: - Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgen-
den Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu 
keiner Verschlechterung. 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet 
ist ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlech-
terung des Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der 
Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. 

D Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist 
unqünstiq. Die Erteilunq einer Ausnahme führt jedoch zu einer Verbesserunq des Erhal-
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tungszustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines 
günstigen Erhaltungszustandes. 

D Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand 
der Populationen der Art. 
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Betroffene Art: Wasserfledermaus (Myotis daubentoni,t 

1 .  Schutz- und Gefährdungsstatus 

Rote Liste Status Biogeographische Region 
[8l FFH-Anhang IV-Art Bundesland: 3 D Atlantische Region 
D Europäische Vogelart Deutschland: * [8l Kontinentale Region 

Europäische Union: LC (least concern) D Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutschland
8
: Erhaltungszustand Bundesland

e 
Erhaltungszustand der lokalen 

[8l günstig (grün) [8l günstig (grün) 
Population

° 

D ungünstig/unzureichend (gelb) D ungünstig/unzureichend (gelb) siehe Erhaltungszustand Bundesland 
D ungünstig/schlecht (rot) D ungünstig/schlecht (rot) (vgl. hierzu EBA (2012) Seite 5) 

[8l Art im UG nachgewiesen D Art im UG potenziell möglich: 

vgl. Kapitel 4.2 

2. Beschreibung der eriorderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risikoma-
nagementsE : 

Erforderliche CEF-Maßnahmen: keine Maßnahmen- Nr. im LBP: 
Beschreibung: -

Erforderliche artenschutzspezifische Vermei- Maßnahmen- Nr. im LBP: 
dungsmaßnahmen: 
Maßnahmen- Nr. in saP: V3 
Beschreibung: Bauzeitenbeschränkung für die Maßnahmen- Nr. im LBP: Baufeldfreimachung 

Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risiko-
management: keine 
Beschreibung: -

Unter Berücksichtigung der Maßnahmen sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 (1) 
BNatSchG zu erwarten. 

3. VerbotsverletzungF 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt: D ja [3J nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt: D ja [3J nein ( 
Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja [3J nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja D nein 

4. Auswirkung auf den ErhaltungszustandG 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes: 

Beschreibung: Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgen-
den Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu 
keiner Verschlechterung. 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet 
ist ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlech-
terunq des Erhaltunqszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der 
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Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. 

D Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist 
ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu einer Verbesserung des Erhal
tungszustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines 
günstigen Erhaltungszustandes. 

D Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand 
der Populationen der Art. 
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Betroffene Art: Rauhautfledermaus (Pipistrel/us nathusiit 

1 .  Schutz- und Gefährdungsstatus 

Rote Liste Status Biogeographische Region 
� FFH-Anhang IV-Art Bundesland: i D Atlantische Region D Europäische Vogelart Deutschland: * 181 Kontinentale Region 

Europäische Union: LC (least concern) D Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutschland8: Erhaltungszustand Bundeslande Erhaltungszustand der lokalen 

� günstig (grün) 181 günstig (grün) 
Population° 

D ungünstig/unzureichend (gelb) D ungünstig/unzureichend (gelb) siehe Erhaltungszustand Bundesland 
D ungünstig/schlecht (rot) D ungünstig/schlecht (rot) (vgl. hierzu EBA (2012) Seite 5) 

� Art im UG nachgewiesen D Art im UG potenziell möglich: 

vgl. Kapitel 4.2 

2. Beschreibung der erforderl ichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risikoma-
nagementsE : 

Erforderliche CEF-Maßnahmen: keine Maßnahmen- Nr. im LBP: 
Beschreibung: -

Erforderliche artenschutzspezifische Vermei- Maßnahmen- Nr. im LBP: 
dungsmaßnahmen: 
Maßnahmen- Nr. in saP: \La 
Beschreibung: Bauzeitenbeschränkung für die Maßnahmen- Nr. im LBP: Baufeldfroimachung 

Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risiko-
management: keine 
Beschreibung: -

Unter Berücksichtigung der Maßnahmen Es sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 (1) 
BNatSchG zu erwarten. 

3. VerbotsverletzungF 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt: D ja IZl nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt: D ja IZl nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja IZl nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja D nein 

4. Auswirkung auf den ErhaltungszustandG 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes: 

Beschreibung: Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgen-
den Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu 
keiner Verschlechterung. 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet 
ist ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlech-
terunq des Erhaltunqszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der 
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Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. 

D Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist 
ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu einer Verbesserung des Erhal
tungszustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines 
günstigen Erhaltungszustandes. 

D Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand 
der Populationen der Art. 
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10. Anhang 

BetFeffeRe AFt: Nyn=ißAeRfleEleFR=1a1::1s U.4yethts atGatlwet 

�- SGIUI� lmd Gefälud1:1ngsstah:1s 

R.ote biste Status 8iogeographisshe Region 
� ffH Anhang IV Art Bundesland: i D Atlantische Region D Europäische Vogelart i::leutschland: * � Kontinentale Region 

EuFOpäische 6lnion: bG (laasl saAsarn) D Alpine Region 

i:rhaltungszustanEI DeutsGl:llanEl87 i:rl:laltungszustanEI 8unEleslanEIG i:rl:laltungszustanEI Eier lokalen 
Pepulatien° 

D gQnstig (gFQn) D gblnstig (gFlln) 
ungQnstigtunzuFeichend (geie) D ungQnstigtunzuFeichend (geie) siehe eFhaltungszustand Bundesland 
unglinstiglschlecht (FOI) D ungQnstigtschlecht (mt) (vgl. hieF=u EB1\ (2012) �eite 5) 

i::leF erhaltungszustand ist füF die i::leF EFhaltungszustand ist auf bandes 
kontinentale Region uneekannt. eeene uneekannt. 

� Art im 6JG nachgewiesen D ,A,rt im 6JG petenziell mäglich: 

i::lie 6lnleFsuchungen ergaeen eine Verdacht hinsichtlich deF VoFkommens deF ,A,rt (>.<gl. Kapitel 4 .2). 

�- 8esGhreibYRg der erferderliGhen VermeidYngsmaßnahmen, ggf. des Risikama 
nagementsie.,. 

eFfereerlisl:le Gei;: Maßnal:lfflen: keine Maßnal:lfflen t>Jr. iffl bBP: 
Bessl:lreibung: 

erforeerlisl:le artenssl:lutzspezifissl:le Verfflei Maßnal:lfflen Nr. iffl bBP: 
eungsfflaßnaAfflen: 
Maßnal:lfflen Nr. in saP: VJ 
Bessl:lreibung: Bauzeitenbessl:lränkung für eie Maßnal:lfflen Nr. iffl bBP: Baufelefreifflasl:lung 

Sonstige erfOFeerlisl:le Vergaben zuffl Risike 
fflana§efflent: keine 
Bessl:lreibung: 

Unter Berüsksisl:lti§Un§ eer Maßnal:lfflen sine keine Beeinträsl:lti§Un§en iffl Sinne ees § 44 (1) 
BNatSsl:lG zu erwarten. 

3. )Jerbatsverle�YRgi:. 

Verbot § 4 4 Abs. 1 t,Jr. 1 BNatSsl:lG verletzt: D ja � nein 

Verbot § 4 4 Abs. 1 Nr. 2 BNatSsl:lG verletzt: D ja � nein 

Verbot § 4 4 Abs. 1 Nr. J i.V.ffl. Abs. 5 BNatSsl:lG verletzt: D ja � nein 

Verbot § 4 4 ,A,bs. 1 t>Jr. 4 i.V.ffl. Abs. 5 BNatSsl:lG verletzt: D ja D nein 

4. AYSt/JiFkYRg ayf deR ErhaltYRgs;rnstaRdG 

Bessl:lreibun§ eer Auswirkungen auf een erl:laltungszustane: 

ErfoFElerlicl=le MaßRal=lmeR z1::1r Sicl=ler1::1Rg Eles EFl=lalt1::1Rgsz1::1stanEles: 

Bessl:lreibung: Maßnal:lfflen Nr. iffl bBP: 

Die Gewäl:lrun§ fül:lrt unter Berüsksisl:lti§Un§ eer oben auf§efül:lrten Maßnal:lfflen zu fol§en 
een Auswirkun§en auf een erl:laltun§szustane: 

D 

D 

Der erl:laltungszustane eer Populationen eer Art ist §ünstig. eine Ausnal:lffle füArt zu 
keiner Verssl:llesl:lterun§. 

Der erl:laltun§szustane eer Populationen eer Art in il:lreffl natürlisl:len Verbreitungsgebiet 
.. ,_ .... ·--- -· n:- C'.-� .:1 A . - - -

·- · · - •.:-J 

·-- +/' :-- ..... .. - -- -· 1 ._; ___ \ , ____ ,._, __ ,._ ·- ·- - - --
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terung des Erhaltungszustandes der Populationen der Art !:!.fil! keiner Behinderung der 
'Niederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. 

D Dar Erhaltungszustand dar Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiot ist 
ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu einer Verbesserung des Erhal 
tungszustandes der Populationen !:!.fil! keiner Behinderung der 1Niederherstellung eines 
günstigen Erhaltungszustandes. 

D Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand 
der Populationen der Art. 
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Betroffene Art: Kleiner Abendsegler (Nyctalus leislent 

1 .  Schutz- und Gefährdungsstatus 

Rote Liste Status Biogeographische Region 
[8J FFH-Anhang IV-Art Bundesland: D D Atlantische Region 
D Europäische Vogelart Deutschland: 2 [8J Kontinentale Region 

Europäische Union: LC (least concern) D Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutschland6 : Erhaltungszustand Bundeslande Erhaltungszustand der lokalen 

D günstig (grün) D günstig (grün) 
Population° 

[8J ungünstig/unzureichend (gelb) � ungünstig/unzureichend (gelb) siehe Erhaltungszustand Bundesland 
D ungünstig/schlecht (rot) D ungünstig/schlecht (rot) (vgl. hierzu EBA (2012) Seite 5) 

� Art im UG nachgewiesen D Art im UG potenziell möglich: 

vgl. Kapitel 4.2 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risikoma-
nagementsE : 

( 
Erforderliche CEF-Maßnahmen: keine Maßnahmen- Nr. im LBP: 
Beschreibung: -

Erforderliche artenschutzspezifische Vermei- Maßnahmen- Nr. im LBP: 
dungsmaßnahmen: 
Maßnahmen- Nr. in saP: V3 
Beschreibung: Bauzoitonboschränkung für die Maßnahmen- Nr. im LBP: Baufeldfroimachung 

Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risiko-
management: keine 
Beschreibung: -

Unter Berücksichtigung der Maßnahmen Es sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 (1) 
BNatSchG zu erwarten. 

3. Verbotsverletzungr 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt: D ja � nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt: D ja � nein ( 
Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja � nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja D nein 

4. Auswirkung auf den ErhaltungszustandG 

Beschreibung der Auswirkungen aufden Erhaltungszustand: 

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes: 

Beschreibung: Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgen-
den Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu 
keiner Verschlechterung. 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet 
ist ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlech-
terunq des Erhaltunqszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der 
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Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. 

D Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist 
ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu einer Verbesserung des Erhal
tungszustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines 
günstigen Erhaltungszustandes. 

D Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand 
der Populationen der Art. 
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Betroffene Art: Kleine Barfledermaus (Myotis mystacinust 

1 .  Schutz- und Gefährdungsstatus 

Rote Liste Status Biogeographische Region 
t8l FFH-Anhang IV-Art Bundesland: 3 D Atlantische Region 
D Europäische Vogelart Deutschland: V t8l Kontinentale Region 

Europäische Union: LC (least concern) D Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutschland8: Erhaltungszustand Bundeslande Erhaltungszustand der lokalen 

D günstig (grün) t8l günstig (grün) 
Population° 

t8l ungünstig/unzureichend (gelb) D ungünstig/unzureichend (gelb) siehe Erhaltungszustand Bundesland 
D ungünstig/schlecht (rot) D ungünstig/schlecht (rot) (vgl. hierzu EBA (2012) Seite 5) 

� Art im UG nachgewiesen D Art im UG potenziell möglich: 

vgl. Kapitel 4.2 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risikoma-
nagementsE : 

Erforderliche CEF-Maßnahmen: keine Maßnahmen- Nr. im LBP: 
Beschreibung: -

Erforderliche artenschutzspezifische Vermei- Maßnahmen- Nr. im LBP: 
dungsmaßnahmen: keine 
Beschreibung: -

Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risiko- Maßnahmen- Nr. im LBP: 
management: keine 
Beschreibung: -

Es sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 ( 1 )  BNatSchG zu erwarten. 

3. VerbotsverletzungF 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt: D ja � nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt: D ja � nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja � nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt : D ja D nein 

4. Auswirkung auf den ErhaltungszustandG 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes: 

Beschreibung: - Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgen-
den Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu 
keiner Versch lechterung. 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet 
ist ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlech-
terung des Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der 
Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. 

D Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist 
ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu einer Verbesserung des Erhal-
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tungszustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines 
günstigen Erhaltungszustandes. 

D Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand 
der Populationen der Art. 
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Betroffene Art: Großes Mausohr (Myotis myotisl 

1 .  Schutz- und Gefährdungsstatus 

Rote Liste Status Biogeographische Region 
0 FFH-Anhang IV-Art Bundesland: 2 D Atlantische Region 
D Europäische Vogelart Deutschland: V 0 Kontinentale Region 

Europäische Union: LC (least concern) D Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutschland
8

: Erhaltungszustand Bundesland
e 

Erhaltungszustand der lokalen 

0 günstig (grün) 0 günstig (grün) 
Population

° 

D ungünstig/unzureichend (gelb) D ungünstig/unzureichend (gelb) siehe Erhaltungszustand Bundesland 
D ungünstig/schlecht (rot) D ungünstig/schlecht (rot) (vgl. hierzu EBA (2012) Seite 5) 

0 Art im UG nachgewiesen D Art im UG potenziell möglich: 

vgl. Kapitel 4.2 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risikoma-
nagementsE : 

( 
Erforderliche CEF-Maßnahmen: keine Maßnahmen- Nr. im LBP: 
Beschreibung: -

Erforderliche artenschutzspezifische Vermei- Maßnahmen- Nr. im LBP: 
dungsmaßnahmen: 
Maßnahmen- Nr. in saP: V3 
Beschreibung: Bauzeitenbeschränkung für die Maßnahmen- Nr. im LBP: Baufeldfreimachung 

Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risiko-
management: keine 
Beschreibung: -

Unter Berücksichtigung der Maßnahmen Es sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 (1) 
BNatSchG zu erwarten. 

3. Verbotsverletzungr 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt: D ja t8] nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt: D ja t8] nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja t8] nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja D nein 

4. Auswirkung auf den ErhaltungszustandG 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes: 

Beschreibung: Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgen-
den Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu 
keiner Verschlechterung. 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet 
ist ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlech-
terunq des Erhaltunqszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der 
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Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. 

D Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist 
ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu einer Verbesserung des Erhal
tungszustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines 
günstigen Erhaltungszustandes. 

D Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand 
der Populationen der Art. 

Gruppe für ökologische Gutachten · Dreifelderstr. 31 · 70599 Stuttgart GÖG 



284 10. Anhang 

Betroffene Art: Großer Abendsegler (Nyctalus noctufa)A 

1 .  Schutz- und Gefährdungsstatus 

Rote Liste Status Biogeographische Region 
181 FFH-Anhang IV-Art Bundesland: i D Atlantische Region D Europäische Vogelart Deutschland: V 181 Kontinentale Region 

Europäische Union: LC (least concern) D Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutschland8: Erhaltungszustand Bundeslande Erhaltungszustand der lokalen 

D günstig (grün) 181 günstig (grün) 
Population° 

181 ungünstig/unzureichend (gelb) D ungünstig/unzureichend (gelb) siehe Erhaltungszustand Bundesland 
D ungünstig/schlecht (rot) D ungünstig/schlecht (rot) (vgl. hierzu EBA (2012) Seite 5) 

181 Art im UG nachgewiesen D Art im UG potenziell möglich: 

vgl. Kapitel 4.2 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risikoma-
nagementsE : ( 

Erforderliche CEF-Maßnahmen: keine Maßnahmen- Nr. im LBP: 
Beschreibung: -

Erforderliche artenschutzspezifische Vermei- Maßnahmen- Nr. im LBP: 
dungsmaßnahmen: 
Maßnahmen- Nr. in saP: � 
Beschreibung: Bauzeitenbeschränkung für die Maßnahmen- Nr. im LBP: Baufeldfreimachung 

Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risiko-
management: keine 
Beschreibung: -

Unter Berücksichtigung der Maßnahmen Es sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 (1) 
BNatSchG zu erwarten. 

3. VerbotsverletzungF 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt: D ja � nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt: D ja � nein { 
\ 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja � nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja D nein 

4. Auswirkung auf den ErhaltungszustandG 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes: 

Beschreibung: - Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgen-
den Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu 
keiner Verschlechterung. 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet 
ist ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlech-
terunq des Erhaltunqszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderunq der 
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Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. 

D Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist 
ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu einer Verbesserung des Erhal
tungszustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines 
günstigen Erhaltungszustandes. 

D Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand 
der Populationen der Art. 
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10. Anhang 

BetFeffeRe AFt: i;:FaRS9RfleEleFFR8l::lS �A4rett6 Ratte,cefit 

1. SGl:n:ltz l:IRd GefähFdl:lngsstatl:ls 

Rote Liste Status 8iogeographisGhe Region 
� FFH Anhang II/ Art Bundesland: 2 D Atlantisshe Region 
D Europäissho 1/ogolart Qeutsshland: * � Kontinentale Region 

EuFOpäissho 6lnion: bG (lsasl ssRsSFR) D Alpine Region 

Erhaltlmgszllstand Delltsshland8� Erhaltllngszllstand fümdesland" Erhaltllngszllstand der lokalen 

� gblnsti§ (§Fbln) � §blnsti§ (§Flin) 
P8plllation° 

D ungblnsti§lunzuFeishend (geie) D ungblnstiglunzuFeishend (§ele) siehe EFhaltungszustand Bundesland 
D un§blnsti§,lsshlesht (FOt) D ungblnsti§tsshlesht (rot) (v§I. hie�u EBA (2Q�2) Seite €i) 

� Art ifl1 6lG nash§ewiesen D Art ifl1 6lG potenziell Fl1Ö€Jlish: 

''€11. Kapitel 4.2 

�- 8es6hFeibYng der erferderliGhen )JermeidYngsmaßnahmen, ggf. des Risikema 
nagements'°.;. 

eFfeFEleFliel=le Gei;: Maßnal=lFflen: keine Maßnal=lFflen NF. iFfl bBP: 
Besel=lmibung: 

erfoFElerliel=le artensel=lutzspezifisel=le VeFFflei MaßnaAFflen Nr. iFfl bBP: 
ElungsFflaßnal=lFflen: 
Maßnal=lFflen �JF. in saP: V3 
Besel=lmibung: Bauzeitenbesel=lFänkung füF Elie Maßnal=lFflen NF. iFfl bBP: BaufelElfreiFflaGAUng 

Senstige erfoFElerliel=le VeFgaben zuFfl Risike 
FflanageFf!ent: keine 
Besel=lrnibung: 

Unter BeFüeksiel=ltigung Eier Maßnal=lFflen sinEI keine Beeinträcl=ltigungen iFfl Sinne Eies § 4 4 (1) 
BNatSel=lG zu eP.•,•arten. 

3. )Jerbets\(eFle�Yng� 

Vmbet § 44 Abs. 1 �Jr. 1 B�JatSel=lG verletzt: D ja � nein 

Verbat § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSel=lG veFletzt: D ja � nein 

Verbat § 44 Abs. 1 �Jr. 3 i.V.Ffl. Abs. 5 BNatSel=lG verletzt: D ja � nein 

VeFbet § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.Ffl. Abs. 5 B�JatSel=lG veFletzt: D ja D nein 

4. AYswirkYng ayf den ErhaltyngszystandG 

Bescl=lroibung Eier Auswirkungen auf Elen erl=laltungszustanEI: 

EriC>FElorlicho MaßRahFROR Zl::lr SichoruRg Elos ErhaltuRgszl::lstaRElos: 

Besel=lmibung: Maßnal=lFflen Nr. iFfl bBP: 

Qie Gewäl=lrung fül=lrt unter Berüeksicl=ltigung Eier eben aufgefül=lrten Maßnal=lFflen zu felgen 
Elen AuswiFkungen auf Elen eFl=laltungszustanEI: 

D 

D 

QeF erl=laltungszustanEI Eier Pepulatienen EleF Art ist günstig. eine Ausnal=lFfle fül=lrt zu 
keineF VeFSGAleel=lteFUng. 

QeF eFl=laltungszustanEI Eier Populationen Eier Art in il=lFeFfl natürlicl=len Verbreitungsgebiet 
ist ungünstig. Qie erteilung eineF Ausnal=lFfle fül=lrt jeEleel=l zu keineF weiteren Versel=lleel=l 

,., __ r:: ., 1 � - -· --! ...... - ,-,,.. .. "'""' - ·- . --- , 11 ... ·� ---- --- - - ...J 1 - - .... -- . .  -· ,., __ - -� --· 
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Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. 

D Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist 
ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu einer Verbesserung des Erhal 
tungszustandes der Populationen !!!J.Q keiner Behinderung der VViederherstellung eines 
günstigen Erhaltungszustandes. 

D Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand 
der Populationen der Art. 
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Betroffene Art: Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteiniit 

1 .  Schutz- und Gefährdungsstatus 

Rote Liste Status Biogeographische Region 
� FFH-Anhang IV-Art Bundesland: 2 D Atlantische Region 
D Europäische Vogelart Deutschland: 2 � Kontinentale Region 

Europäische Union: VU (Vulnerable) D Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutschland8
: Erhaltungszustand Bundeslande Erhaltungszustand der lokalen 

D günstig (grün) D günstig (grün) 
Population° 

C8l ungünstig/unzureichend (gelb) � ungünstig/unzureichend (gelb) siehe Erhaltungszustand Bundesland 
D ungünstig/schlecht (rot) D ungünstig/schlecht (rot) (vgl. hierzu EBA (2012) Seite 3) 

C8l Art im UG nachgewiesen D Art im UG potenziell möglich: 

vgl. Kapitel 4.2 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risikoma-
nagementsE : 

Erforderliche CEF-Maßnahmen: keine Maßnahmen- Nr. im LBP: 
Beschreibung: -

Erforderliche artenschutzspezifische Vermei- Maßnahmen- Nr. im LBP: 
dungsmaßnahmen: keine 
Beschreibung: -

Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risiko- Maßnahmen- Nr. im LBP: 
management: keine 
Beschreibung: -

Es sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 (1) BNatSchG zu erwarten. 

3. VerbotsverletzungF 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt: D ja � nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt: D ja � nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja � nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja D nein ( 
4. Auswirkung auf den ErhaltungszustandG 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes: 

Beschreibung: - Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgen-
den Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu 
keiner Verschlechterung. 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet 
ist ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlech-
terung des Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der 
Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. 

D Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist 
ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu einer Verbesserung des Erhal-
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tungszustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines 
günstigen Erhaltungszustandes. 

D Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand 
der Populationen der Art. 
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BetFeffeAe AFt: Flaselma1::1s U1A1:JsGaAAR1:Js a11-eti-aRafi1:Jst 

1. SGhl:lti: 1:1REI GefähFEl1:1ngsstat1::1s 

Rate Liste Status 8iogeographisshe Region 

� rFH Anhang IV Art Bundesland: \/ D Atlantische Regien D Eurnßäisshe Vogelart bleutsshland: \/ � Kontinentale Region 
EuFOßäisshe IJnion: bG {least GSAGe,A) D Alßine Region 

Erhalbmgszustand DeutsGhland87 Erhaltungszustand 8undeslandG Erhaltungszustand der lekalen 
Pepulatien° 

g giinstig (gFiin) � giinstig (gFiin) 
D ungiinstig,lun2uFeishend (geie) D ungiinstig,lun2uFeishend (geie) siehe EFhaltungs2ustand Bundesland 
g ungiinstigtsshlesht (Fot) D ungiinstigkshlesht (FOt) (vgl. hieFZU EBA (2012) Seite 5) 

bler Erhaltungs2ustand ist füF die 
kontinentale Regien uneekannt. 

� Art iFR IJG nashgewiesen g Art iFR IJG ßOten2iell FRäglish: 

vgl. Kaßitel 4.a 

2. 8esGhFeib1::1Rg EleF eFfeFeleFliGheR )JeFmeiel1::1RgsmaßRahmeR, ggf. Eies Risikema ( 

RagemeRtsi\ 

eFfoFEleFlicl=!e Gei;'. Maßnal=!men: keine Maßnal=!men NF. im bBP: 
Bescl=!Feibung: 

eFfeFEleFlicl=!e aFtenscl=!utzsf}ezifiscl=!e VeFmei Maßnal=!men t>lF. im bBP: 
Elungsmaßnal=!men: keine 
Bescl=!FOibung: 

Sonstige eFfoFElOFlicl=!e VeFgaben zum Risiko Maßnal=!men NF. im bBP: 
management: keine 
Bescl=!rnibung: 

es sinEl keine BeeintFäcl=!tigungen im Sinne Eles § 4 4 �1) BNatScl=!G zu eFWaFten. 

3. )JeFbets•i.<eFleti!1::1Rg� 

VeFbot § 4 4 Abs. 1 NF. 1 BNatScl=!G veFletzt: D ja � nein 

VeFbot § 4 4 Abs. 1 NF. 2 BNatScl=!G veFletzt: D ja � nein 

VeFbot § 44 Abs. 1 NF. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatScl=!G veFletzt: D ja � nein 

VeFbot § 44 Abs. 1 t>lF. 4 i.V.m. Abs. 5 Bt>latScl=!G 1,ieFletzt: D ja D nein 

4. ,6.1::1swiFk1::1ngeR a1::1f Elen EFhalt1::1RgSi!l::IStaREIG 

Bescl=!rnibung ElOF AuswiFl<ungen auf Elen eFl=laltungszustanEl: 

Erfordorlicho MaßAahmeA z1::1r SichernAg des Erhalt1::1Agsz1::1staAdes: 

Bescl=!rnibung: Bescl=!FOibung: 

Die Gewäl=!Fung fül=!Ft unteF BeFücksicl=!tigung EleF eben a1::1fgefül=!Ften Maßnal=!men z1::1 felgen 
Elen AuswiFk1::1ngen a1::1f Elen eFl=lalt1::1ngsz1::1stanEl: 

D DOF fül=!alt1::1ngsz1::1stanEl EleF Pof}1::1iationen ElOF AFt ist günstig. eine A1::1snal=!me fül=!Ft zu 
keineF VOFscl=!lecl=ltOFung. 

D DeF eFl=laltungszustanEl EleF Pof}ulationen EleF AFt in il=!Fem natüFlicl=!en VeFbFeitungsgebiet 
ist ungünstig. Die eFteilung eineF Ausnal=!me fül=!Ft jeElocl=! zu keineF weiteFen VeFScl=!lecl=! 

,..I-- t:'. .L. , .. ,.J '"' . ,  -' J\ ... ,_,..1 ' ·-- 0 L, : .,....J ·-- .. 
-� - -· - ·- - .. -

,.. -- -· .:-i 
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\11/iederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. 

D Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist 
ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu einer Verbesserung des Erhal 
tungszustandes der Populationen !:!BQ keiner Behinderung der Wiederherstellung eines 
günstigen Erhaltungszustandes. 

D Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand 
der Populationen der Art. 
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BetFeffeRe .A,Ft: la1::1ReiElesAse �'=aser:ta af}ilist 

1. SGl:n.1R und Gefäludungsstatus 

Rote biste Statws SiogeographisGhe Region 
� ff� Anhang IV Art Bundesland: \/ D Atlantische Region D Europäische Vogelart 

. 

Qoutschland: \/ � Kontinentale Region . 

Europäische bJnion: bG (least seRGSFR) D Alpino Region 

EFhaltungsi!!ustand Deutsshland
8
;. EFhaltungsi!!ustand 8undesland

c 
EFhaltungsi!!ustand deF lokalen 
Pepulatien

° 

D gilns!ig (gFiln) D gilnstig (gFiln) 
� ungilnstig,lunzuFoichond (geie) � ungilnstigtunzuFoichond (geie) � gilnstig (gFiln) 
D ungilnstig,lschlocht (rnt) D ungilnstigtschlocht (Fot) D ungilnstigtunzuFoichond (geie) 

ungilns!ig,lschloch! (rot) 

� Art im bJG nachgewiesen D Art im bJG potenziell möglich: 

11gl. Kapitol 4 .4 (lokale Population im BeFoich �li�, �li:l, �lia, �li� 2) 

2. 8esGl-neibung der erterderliGhen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risikema 
nagements6.;. 

{ 

EFfeFEloFlisl=lo GEP: MaßAaRmeA: koiRo MaßAaRmeR NF. im bBP: 
Bessl=lmibuAg: 

EFfoF€1oFlisl=lo P:GS MaßAaRmeA: MaßRaRmeR MaßAaRmeA �IF. im bBP: 
NF. iA saP: P:GSJ 
BessRFeibuRg: Ssl=laffuAg eiAes EFsatzl=labitats 
UAEI UmsieElluRg deF TieFe 1t'OF BaubegiRA 

EFfoFEIOFlisl=lo arteAssl=luti!:spozifissl=lo VOFmoi MaßAaRmeR Nr. im bBP: 
EluAgsmaßRal=lmeA: 
MaßAaRmoA NF. iA saP: \14 
BosGRFeibl:lAg: 
Stelll:lAg eiAes �aUAOS zwisGROA l=labi 
tatsGRWOFpl:lAkt l:lREI EiAgFiffsboFeisR. 

SoRstigo eFfoFEIOFliGRO VOFgaboR zum Risiko MaßRaRmOA Nr. im bBP: 
maRagomeAt: 
Bessl=lmibuRg: ÖkologissRe BaubogloituAg uREI 
MoAitOFiAg 

�UF VoFmoiEluRg VOR TetuAgeR ist eiR P:aAg VOR TieFeR iA l=lP:1 eFfoFEloFlisR. Trntz EleF ,,oFgesol=le ( 
AeR MaßRaRmeR muss mit oiAeF TetuAg eiAWIAeF IREliviElueR im BornisR EIOF l=labitatfläsl=lo l=lP:1 
goFesRAet woFEloR. 

3. l .. -!erbets>Jerle�ungi;: 

VOFbot § 4 4 Abs. 1 Nr. 1 BNatSsl=lG veFloti!:t: � ja D AeiA 

VoFbot § 4 4 Abs. 1 NF. 2 BNatSsRG VOFlotzt: D ja � ROiA 

VOFbot § 44 Abs. 1 Nr. a i.V.m. Abs. 5 BNatSsl=lG voFleti!:t: � ja D AOiA 

},loFbot § 4 4 Abs. 1 NF. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSsRG "'0Flotzt: D ja D ROiA 

4. Auswirkungen auf den ErhaltungszustandG 
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Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 
Durch die Anlage von Ersatzhabitaton und die Umsiedlung von Tieren sowie die langfristigo 
VViodornutzbarmachung von Habitatflächon kann eine Vorschlochtorung des Erhaltungszustan 
des ausgeschlossen werden (vgl. Kapitel 7.3.2) 

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes: 
Maßnahmen Nr. in saP: FCS3 

Beschreibung: 
Schaffung eines Ersatzhabitats und Umsied 
lung der Tiere vor Baubeginn. 

Maßnahmen �Jr. im LBP 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgen 
den Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu 
keiner Verschlechterung. 

� Der Erhaltungszustand dor Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet 
ist ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Vorsehloch 
torung des Erhaltungszustandes der Populationen der Art .!:!!1Q. keiner Behinderung der 
Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. 

D Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist 
ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu einer Verbesserung des Erhal 
tungszustandos der Populationen .!:!!1Q. keiner Behinderung der \6/iodorhorstollung eines 
günstigen Erhaltungszustandes. 

D Die Erteilung einer Ausnahme hat negative /\uswirkungen auf den Erhaltungszustand 
der Populationen der Art. 
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Betroffene Art: Zauneidechse (Lacerta agilist 

1 .  Schutz- und Gefährdungsstatus 

Rote Liste Status Biogeographische Region 
[gJ FFH-Anhang IV-Art Bundesland: V D Atlantische Region 
D Europäische Vogelart Deutschland: V [8J Kontinentale Region 

Europäische Union: LC (least concern) D Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutschland8
: Erhaltungszustand Bundeslande Erhaltungszustand der lokalen 

D günstig (grün) D günstig (grün) 
Population° 

[gJ ungünstig/unzureichend (gelb) [8J ungünstig/unzureichend (gelb) D günstig (grün) 
D ungünstig/schlecht (rot) D ungünstig/schlecht (rot) [gJ ungünstig/unzureichend (gelb) 

ungünstig/schlecht (rot) 

[8J Art im UG nachgewiesen D Art im UG potenziell möglich: 

vgl. Kapitel 4.4 (lokale Populationen in den Bereichen 1=1�4, 1=1�8 l:lAS l=I�� J; HF5 und HF9i- HF? l:lAS l=I�� Q sowie HF11) 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risikoma-
nagementsE : ( 

Erforderliche CEF-Maßnahmen: Maßnahmen- Maßnahmen- Nr. im LBP: 
Nr. in saP: � 
Beschreibung: Optimierung von Habitatflächen 
vor Baubeginn 

Erforderliche FCS-Maßnahmen: Maßnahmen- Maßnahmen- Nr. im LBP: 
Nr. in saP: FCS3 
Beschreibung: Schaffung eines Ersatzhabitats 
und Umsiedlung der Tiere vor Baubeginn Ein-
griffsbeginn Maßnahmen- Nr. im LBP: 
Erforderliche artenschutzspezifische Vermei-
dungsmaßnahmen: 
Maßnahmen-Nr. in saP: V4 
Beschreibung: 
Stellung eines launes �wischen Habi 
tatschwerpunkt und Eingriffsbereich. Maßnahmen- Nr. im LBP: 
Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risiko-
management: 
Beschreibung: Ökologische Baubegleitung und ( 
Monitoring 

Zur Vermeidung von Tötungen ist ein Fang von Tieren in HF5 erforderlich. Trotz der vorgesehe-
nen Maßnahmen muss mit einer Tötung einzelner Individuen im Bereich der Habitatfläche HF5 
gerechnet werden. 

3. VerbotsverletzungF 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt: [8] ja D nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt: D ja [8] nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: [8] ja D nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja D nein 

4. Auswirkungen auf den ErhaltungszustandG 
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Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 
Durch die Anlage von Ersatzhabitaten und die Umsiedlung von Tieren sowie die langfristige 
Wiedernutzbarmachung von Habitatflächen kann eine Verschlechterung des Erhaltungszustan
des ausgeschlossen werden (vgl. Kapitel 7 .3.2) 

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes: 
Maßnahmen- Nr. in saP: FCS3 

Beschreibung: 
Schaffung eines Ersatzhabitats und Umsied
lung der Tiere vor Baubeginn Eingriffsbeginn. 

Maßnahmen- Nr. im LBP 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgen
den Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu 
keiner Verschlechterung. 

� Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet 
ist ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlech
terung des Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der 
Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. 

D Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist 
ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu einer Verbesserung des Erhal
tungszustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines 
günstigen Erhaltungszustandes. 

D Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand 
der Populationen der Art. 
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Betroffene Art: Zauneidechse (Lacerta agilist 

1 .  Schutz- und Gefährdungsstatus 

Rote Liste Status Biogeographische Region 
[8J FFH-Anhang IV-Art Bundesland: V D Atlantische Region D Europäische Vogelart Deutschland: V � Kontinentale Region 

Europäische Union: LC (least concern) D Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutschland8
: Erhaltungszustand Bundeslande Erhaltungszustand der lokalen 

D günstig (grün) D günstig (grün) 
Population° 

[8J ungünstig/unzureichend (gelb) [8J ungünstig/unzureichend (gelb) D günstig (grün) 
D ungünstig/schlecht (rot) D ungünstig/schlecht (rot) D ungünstig/unzureichend (gelb) 

ungünstig/schlecht (rot) 

[8J Art im UG nachgewiesen D Art im UG potenziell möglich: 

vgl. Kapitel 4.4 (lokale Population im Bereich HF6) 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risikoma-
nagementsE : ( 

Erforderliche CEF-Maßnahmen: keine Maßnahmen- Nr. im LBP: 
Beschreibung: -

Erforderliche FCS-Maßnahmen: keine Maßnahmen- Nr. im LBP: 
Beschreibung: -

Erforderliche artenschutzspezifische Vermei- Maßnahmen- Nr. im LBP: 
dungsmaßnahmen: 
Maßnahmen-Nr. in saP: V4 
Beschreibung: 
:i,telh:lA€J eiAes �a1:mes 2:wissl:leA l=labi 
tatssl:lwerpuAkt uAd EiA€JriffsbereiGR. 

Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risiko- Maßnahmen- Nr. im LBP: 
management: 
Beschreibung: Gkele€JiSGRe Baube€JleitUA€J uAd 
MeAiteriA€J 

UAter Berüsksisl:lti€JUA€J der MaßAal:lmeA Es sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 (1) 
BNatSchG zu erwarten. ( 
3. VerbotsverletzungF 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt: D ja [g] nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt: D ja [g] nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja [g] nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt : D ja D nein 

4. Auswirkungen auf den ErhaltungszustandG 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes: 
Maßnahmen- Nr. in saP: � 

Beschreibung: Maßnahmen- Nr. im LBP 

Die Gewähruna führt unter Berücksichtiauna der oben aufaeführten Maßnahmen zu folaen-
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den Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu 
keiner Verschlechterung. 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet 
ist ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlech
terung des Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der 
Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. 

D Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist 
ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu einer Verbesserung des Erhal
tungszustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines 
günstigen Erhaltungszustandes. 

D Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand 
der Populationen der Art. 
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Betroffene Art: Kleiner Wasserfrosch (Rana lessonaet 

1 .  Schutz- und Gefährdungsstatus 

Rote Liste Status Biogeographische Region 
� FFH-Anhang IV-Art Bundesland: G D Atlantische Region D Europäische Vogelart Deutschland: G � Kontinentale Region 

Europäische Union: D Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutschland8
: Erhaltungszustand Bundeslande Erhaltungszustand der lokalen 

� günstig (grün) � günstig (grün) 
Population° 

D ungünstig/unzureichend (gelb) D ungünstig/unzureichend (gelb) D günstig (grün) 
@ ungünstig/schlecht (rot) @ ungünstig/schlecht (rot) � ungünstig/unzureichend (gelb) 

QeF eFl=laltlJR!:jSi!IJStaREI ist IJRSekaRRt QeF eFl=laltlJR!:jSi!IJStaREI ist IJRSekaRRt 
D ungünstig/schlecht (rot) 

vgl. Kapitel 7.3.2. vgl. Kapitel 7.3.2 

� Art im UG nachgewiesen � Art im UG potenziell möglich: 

vgl. Kapitel 4.5 (lokale Populationen in den Bereichen LG19 sowie LG20, LG21, LG22, LG23, LG24, LG25) 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risikoma- ( 
nagementsE : 

Erforderliche FCS-Maßnahmen: Maßnahmen- Maßnahmen- Nr. im LBP: 
Nr. in saP: FCS4 
Beschreibung: Schaffung von Laichgewässern 
und Umsiedlung des Kleinen Wasserfrosches. 

Erforderliche artenschutzspezifische Vermei- Maßnahmen- Nr. im LBP: 
dungsmaßnahmen: keine 
Beschreibung: -

Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risiko-
management: 
Beschreibung: Ökologische Baubegleitung und 
Monitoring Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Zur Vermeidung von Tötungen ist ein Fang von Tieren erforderlich. Trotz der vorgesehenen 
Maßnahmen muss mit einer Tötung einzelner Individuen im Bereich der betroffenen Lebensstät-
ten des Kleinen Wasserfrosches gerechnet werden. 

3. VerbotsverletzungF ( 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt: [g] ja D nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt: D ja [g] nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: [g] ja D nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: D ja D nein 

4. Auswirkungen auf den ErhaltungszustandG 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 
Durch die Anlage von Ersatzhabitaten und die Umsiedlung von Tieren kann unter Berücksichti-
gung der Nichtbetroffenheit zahlreicher Laichgewässer im UG eine weitere Verschlechterung 
des Erhaltungszustandes ausgeschlossen werden (vgl. Kapitel 7.3.2) 

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes: 
Maßnahmen- Nr. in saP: FCS4 
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Beschreibung: 
Schaffung eines Ersatzhabitats und Umsied
lung der Tiere vor Baubeginn Eingriffsbeginn. 

Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgen
den Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 

D Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu 
keiner Verschlechterung. 

r8J Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet 
ist ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlech
terung des Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der 
Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. 

D Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist 
ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu einer Verbesserung des Erhal
tungszustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines 
günstigen Erhaltungszustandes. 

D Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand 
der Populationen der Art. 
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BetFeffeRe AFt: KleiReF WasseFfF9S6A (/�aRa ,lesseRaet 

1. SGhY� YAd GefähFdYAgsstatYS 

Rate biste Status BiogeographisGhe RegioR 
� ffH Anhang IV Art BunEleslam:I: G D /\tlantisshe Region D Europäisshe Vogelart QeutsshlanEI: G � Kontinentale Region 

Europäisshe IJnion: D Alpine Region 

EFhalhmgsi!ustana Dewtssl:llana87 EFhaltwngsi!wstana 8wnaeslanac EFhaltwngsi!wstana EleF lokalen 
Pepwlatien° 

D glinstig (gFlin) D glinstig (gFlin) 
D un9linstigtunzuFeishenEI (geie) D unglinsti9tunzuFeishenEI (geie) D glinstig (9Flin) 
� un9linstig/eshlesht (FOI) � unglinstigtsshlesht (FOt) D unglinstigtunzuFeishenEI (9ele) 

l::leF EFhaltungszustanEI ist uneekannt l::leF EFhaltungszustanEI ist uneekannt � unglinstigtsshlesht (FOt) 

vgl. Kapitol 7.3.2. •1gl. Kapitel 7.3.2 

� ,0.rt iFA YG nashgewiesen � Art iFA YG potenziell FAö9lish: 

vgl. Kapitel 4.a (lokale Populationen in Elen eeFoishen bG7 sowie bG�4) 

�- 8esGhFeibYRg deF erfeFdeFliGheR )JeFmeidYRgsmaßRahmeR, ggf. des Risikama 
RagemeRts1e.,. 

eFfeF99Fli6R9 i;:Gs Maßnal=lFRen: keine Maßnal=lFRen NF. iFR bBP: 
Bessl=lmib1:mg: 

eFfeF9eFlisl=le aFtenssl=ll:lt.2:spe.2:ifissl=le VeFFRei Maßnal=lFRen NF. iFR bBP: 
91:lngsFRaßnal=lFRen: keine 
Bessl=lmibl:lng: 

Senstige eFfeF9eFlisl=le VeFgaben i!:l:lFR Risike Maßnal=lFRen NF. iFR bBP: 
FRanageFRent: 
Bessl=lrnibl:lng: Ökelegissl=le Bal:lbegleitl:lng l:ln9 
MeniteFing 

es sing keine BeeintFäsl=ltigl:lngen iFR Sinne ges § 44 H) Bt>JatSsl=lG i!:l:l eFwaFten. 

3. VeFb8tS)J8Fl8�YRgF-

VeFbet § 4 4 Abs. 1 Nr. 1 BNatSsl=lG veFlet.2:t: D ja � nein 

Verbet § 4 4 Abs. 1 Nr. 2 BNatSsl=lG veFlet.2:t: D ja � nein ( 
\/erbet § 4 4 Abs. 1 Nr. 3 i.V.FR. Abs. 5 BNatSsl=lG V8Flet2:t: D ja � nein 

VeFbet § 4 4 Abs. 1 Nr. 4 i.V.FR. ,c\bs. 5 Bt>JatSel=lG 1Jerlet2:t: D ja D nein 

4. AYSWiFkYRgeR ayf deR EFhaltYRgSii!:YStaRdG 

Besel=lreibl:lng 9eF Al:ls111iFkl:lngen al:lf gen erl=laltl:lngs.2:1:lstang: 
Ql:lrsl=l gie Anlage ven eFsat.2:l=labitaten l:ln9 gie IJFRsie9ll:lng ven +ieren kann l:lnteF Berüsksisl=lti 
gl:lng 99F t>Jisl=ltbetFeffenl=leit 2:al=llFeisl=leF baisl=lgewässeF iFR IJG eine weiteFe VeFssl=llesRterl:lng 
ges fal=laltl:lngs.2:1:lstanges al:lsgessl=llessen wergen (vgl. Kapitel 7.3.2) 

EFfOFdeFlisl=le MaßRal=lmeR zur Sisl=lerung des Erl=laltuRgszustaRdos: 
Maßnal=lFRen Nr. in saP: FGS4 

Besel=lreibl:lng: 
Sel=laffl:lng eines ersat.2:l=labitats l:ln9 IJFRsieg Maßnal=lFRen Nr. iFR bBP: 
11:lng ger +iere ver Bal:lbeginn. 

Qie GewäRFl:lng fül=!Ft l:lnteF BeFüsksisl=ltigl:lng 98F eben al:lfgefül=!Ften Maßnal=lFRen i!:l:l fulgen 
gen Al:lswiFkl:lngen al:lf gen eFl=laltl:lngs.2:1:lstang: 
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A 

8 

C 

D 

E 

F 

G 

0 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu 
keiner Versohleohterung. 

� Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürliohon Vorbroitungsgobiot 
ist ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jodooh zu keiner weiteren Vorsohlooh 
torung des Erhaltungszustandes der Populationen der Art !ill.Q keiner Behinderung der 
Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. 

0 Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürliohon Vorbroitungsgobiot ist 
ungünstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu einer Verbesserung des Erhal 
tungszustandes der Populationen !ill.Q keiner Behinderung der 1/1/ioderhorstellung eines 
günstigen Erhaltungszustandes. 

0 Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand 
der Populationen der Art. 

Bei Europäischen Vogelarten kann das Artenblatt statt für eine Einzelart auch für eine ökologische Gilde ausge
füllt werden, so z.B. ,,Heckenbrüter" o. ä. Voraussetzung für eine solche Zusammenfassung ist allerdings, dass 
die Aussagen zu Verbotsmaßnahmen, Erhaltungszustand und Maßnahmen auf alle so zusammen gefassten Ar
ten gleichermaßen zutreffen. Sofern für eine Art spezifische Ausführungen in irgendeiner Form erforderlich wer
den, ist ein gesondertes Artenblatt auszufüllen. Eine pauschale Bearbeitung .nicht planungsrelevanter Arten" ist 
unzulässig (siehe Kap. 2). 

Jeweils für die biogeographische Region, in der das Vorhaben sich auswirkt. 

s.o. 

Skalen der Länder zur Beurteilung des Erhaltungszustandes der lokalen Population sind zu verwenden. Sofern 
keine Bewertungsschemata existieren, ist eine Ampelbewertung vorzunehmen 
Erfolgt im Artenblatt die Abfrage von Maßnahmen, sind diese unter Verwendung der Nummerierung im LBP 
aufzulisten. 
Sofern eine Verbotsverletzung vorliegt, ist eine Ausnahme gern. § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich. Der LBP 
muss dann eine Alternativenprüfung und die Darstellung der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentli
chen Interesses aus Sicht des Antragstellers enthalten. Zur Vermeidung von Redundanzen wird auf die Auf
nahme dieser Angaben im Artenschutzblatt verzichtet. 

Einträge nur erforderlich, wenn ein Ausnahmeverfahren erforderlich ist. 

Gruppe für ökologische Gutachten · Dreifelderstr. 31 · 70599 Stuttgart GÖG 



( 1 

( 




